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Grundlagen

(1) Die Regeln des Kerntechnischen Ausschusses (KTA)
haben die Aufgabe, sicherheitstechnische Anforderungen
anzugeben, bei deren Einhaltung die nach dem Stand von
Wissenschaft und Technik erforderliche Vorsorge gegen
Schaden durch die Errichtung und den Betrieb der Anlage
getroffen ist (§ 7 Abs. 2 Nr. 3 Atomgesetz), um die im Atom-
gesetz und in der Strahlenschutzverordnung festgelegten
sowie in den "Sicherheitskriterien fir Kernkraftwerke" und den
"Leitlinien zur Beurteilung der Auslegung von Kernkraftwerken
mit Druckwasserreaktoren gegen Storfélle im Sinne des § 28
Abs. 3 der Strahlenschutzverordnung (Stoérfall-Leitlinien)”
weiter konkretisierten Schutzziele zu erreichen.

(2) Zur Erreichung dieser Ziele stellt die Regel KTA 2201.4
im Rahmen von KTA 2201 "Auslegung von Kernkraftwerken
gegen seismische Einwirkungen" Anforderungen an Verfah-
ren zum Nachweis der Erdbebensicherheit fir maschinen-
und elektrotechnische Anlagenteile. Zur Regel KTA 2201
gehoren als weitere Teile:

KTA 2201.1: Grundsétze

KTA 2201.2: Baugrund

KTA 2201.3: Auslegung der baulichen Anlagen
KTA 2201.5: Seismische Instrumentierung
KTA 2201.6: MafRnahmen nach Erdbeben

(3) In KTA 2201.4 werden die erforderlichen Nachweise fir
die maschinen- und elektrotechnischen Anlagenteile in ein-
zelne Nachweisschritte aufgegliedert:

a) Ermittlung der Anregung am Aufstellort
b) Mechanische Systemanalyse
ba) Kennwertermittlung
bb) Modellabbildung
bc) Belastungsermittlung
¢) Beanspruchungsanalyse
ca) Beanspruchungsermittlung
cb) Zulassigkeitsnachweis
Diese Nachweisschritte werden in jedem der drei mdglichen
Nachweisverfahren
a) Rechnerische Nachweise
b) Experimentelle Nachweise
c) Alternative Nachweismdglichkeiten (Analogiebetrachtung,
Plausibilitatsbetrachtung)

behandelt. Der Nachweis der Erdbebensicherheit fur eine
Komponente kann durch ein Nachweisverfahren oder aber
durch eine Kombination von Nachweisverfahren gefihrt wer-
den.

(4) GemaR KTA 2201.1 werden Anforderungen an Nach-

weisverfahren fir folgende Anlagenteile gestellt:

a) Klasse I-Anlagenteile

b) Klasse IlI-Anlagenteile, die Klasse I-Anlagenteile gefahr-
den koénnen.

(5) Die sicherheitstechnischen Aufgabenstellungen umfas-

sen fir

a) Klasse I-Anlagenteile:
Funktionsfahigkeit,

b) Klasse IlI-Anlagenteile, die Klasse I-Anlagenteile gefahr-
den kénnen: Standsicherheit und Integritat.

Standsicherheit, Integritdt und

(6) Fur die mechanische Spannungsabsicherung wird auf
die folgenden KTA-Regeln verwiesen:

KTA 3201.2 Komponenten des Priméarkreises von Leicht-
wasserreaktoren,
Teil 2: Auslegung, Konstruktion und Berech-
nung

Reaktordruckbehalter-Einbauten

Komponentenstutzkonstruktionen mit nichtintegra-
len Anschlissen,

Teil 1: Komponentenstiitzkonstruktionen mit nichtin-
tegralen Anschliissen fir Primarkreiskomponenten.

KTA 3204
KTA 3205.1

1 Anwendungsbereich

(1) Diese Regel ist auf maschinen- und elektrotechnische Anla-
genteile von Kernkraftwerken anzuwenden. Fir Kernkraftwerke
mit Leichtwasserreaktoren gilt diese Regel vollinhaltlich. Fur
Kernkraftwerke mit anderen Reaktortypen ist diese Regel auf die
nichtreaktortypspezifischen maschinen- und elektrotechnischen
Anlagenteile vollstéandig, auf die reaktortypspezifischen Anlagen-
teile nur zur Ermittlung der Belastungen anzuwenden.

(2) In dieser Regel werden Anforderungen an Verfahren zum
Nachweis der Erdbebensicherheit fir maschinen- und elektro-
technische Anlagenteile gestellt. Die fir jede Komponente ge-
sondert festzulegenden einsatzspezifischen sicherheitstechni-
schen Aufgabenstellungen Standsicherheit, Integritat und Funkti-
onsféhigkeit (siehe Abschnitt 3.8) sind nicht Gegenstand dieser
Regel.

(3) Unter maschinentechnischen Anlagenteilen werden in die-
ser Regel Komponenten, wie z.B. Behdlter, Wéarmetauscher,
Pumpen, Armaturen, Hebezeuge und Rohrleitungen, sowie deren
Stitzkonstruktionen verstanden; nicht dazu zahlen Kranbahnen,
Bihnen und Geriste. Inwieweit Stiitz- und Befestigungskonstruk-
tionen nach dieser Regel oder nach KTA 2201.3 (z. Zt. in Vorbe-
reitung) zu behandeln sind, ist im Einzelfall zu vereinbaren.

(4) Unter elektrotechnischen Anlagenteilen wird in dieser Regel
die Zusammenfassung von elektrotechnischen Geraten ein-
schlieBlich aller elektrischer Verbindungen und deren Tragkon-
struktionen (z.B. Schranke, Gestelle, Konsolen, Auflagerungen,
Aufh&ngungen oder Unterstlitzungen) verstanden.

(5) Diese Regel ist nicht auf Liner (Stahlauskleidung auf Beton
zur Erzielung einer bestimmten Dichtheit, deren Beanspruchung
maRgeblich durch die Verformungen des Betons bestimmt wird.)
anzuwenden.

2 Begriffe

(1) Antwortspektrum, fir mechanische Systeme

Ein Antwortspektrum fur mechanische Systeme ist die Darstel-
lung der maximalen Amplituden (Abbildung von Maximalwerten
von Verschiebung, Geschwindigkeit oder Beschleunigung) als
Funktion der Eigenfrequenzen von Schwingern mit einem Frei-
heitsgrad und konstanter Dampfung, mit dem diese auf die Ful3-
punktanregung durch einen Zeitverlauf antworten.

Hinweis:

Man unterscheidet zwischen Freifeld-Antwortspekiren (Primar-

spektren), Etagen-Antwortspektren (Sekundarspektren) und Kompo-

nenten-Antwortspektren (Tertiarspektren). In geglatteter Form werden

sie als Bemessungsspektren verwendet.

(2) Anforderungsantwortspektrum, fur mechanische Systeme

Ein Anforderungsantwortspektrum fir mechanische Systeme ist
ein Antwortspektrum, das dem Nachweis der Erdbebensicherheit
des Anlagenteils als zu erfillende Anforderung zugrundegelegt
wird.

(3) Dampfung, kritische, fir mechanische Systeme

Die kritische Dampfung fiir mechanische Systeme ist derjenige
Wert der (geschwindigkeitsproportionalen) Dampfung, bei dem
die Bewegung des Schwingers den aperiodischen Grenzfall dar-
stellt.

(4) Dampfung, modale, fir mechanische Systeme



Die modale Dampfung fiir mechanische Systeme ist die
Dampfung in der jeweiligen Eigenform.

(5) Dampfungsverhéltnis, fir mechanische Systeme

Das Dampfungsverhéltnis fir mechanische Systeme ist das
Verhaltnis der vorhandenen zur kritischen Dampfung in einem
Schwingungssystem mit einem Freiheitsgrad.

(6) Frequenzen, charakteristische, fir mechanische Syste-
me

Die charakteristischen Frequenzen des Priflings fur mechani-
sche Systeme sind seine Eigenfrequenzen sowie Frequen-
zen, bei denen besondere Effekte auftreten.

Hinweis:

Zu den besonderen Effekten zahlen z. B. Gerdusche.

(7) Funktionsfahigkeit

Die Funktionsfahigkeit ist die Eignung eines Systems oder
eines Systembestandteils (z.B. Komponente, Teilsystem,
Strang) einschlieBlich erforderlicher Hilfs-, Versorgungs- und
Energiesysteme, die vorgesehenen Aufgaben zu erflllen.
Hinweis:
Unter Funktionsféhigkeit im Sinne dieser Regel wird die Uber die
Standsicherheit und Integritat hinausgehende Fahigkeit zur Erfil-
lung der geforderten Aufgaben bei Erdbeben verstanden.

(8) Grenzfrequenz, obere, fir mechanische Systeme

Die obere Grenzfrequenz fir mechanische Systeme ist die
Frequenz, oberhalb der keine signifikante Vergréf3erung der
Erdbebenantwort auftritt (Starrkérperverhalten).
Hinweis:
Als obere Grenzfrequenz gilt die Frequenz, ab der die Beschleu-
nigung im Antwortspektrum das 1,1-fache der Nullperiodenbe-
schleunigung mit steigender Frequenz unterschreitet oder ab der
die Relativverschiebungen nicht mehr versagensrelevant sind.

(9) Grenzfrequenz, untere, fir mechanische Systeme

Die untere Grenzfrequenz fiir mechanische Systeme ist die
Frequenz, unterhalb der keine signifikante Erdbebenantwort
auftritt

Hinweis:

Die untere Grenzfrequenz betragt die Hélfte der niedrigsten Ei-

genfrequenz der Komponente.

(10) Nullperiodenbeschleunigung (synonym: Starrkérperbe-
schleunigung), fir mechanische Systeme

Die Nullperiodenbeschleunigung fir mechanische Systeme ist
der Uber die Zeit ermittelte Maximalwert der Anregungsbe-
schleunigung am jeweiligen Aufstellort der Komponente.

(11) Prufantwortspektrum, fur mechanische Systeme

Ein Prifantwortspektrum fiir mechanische Systeme ist ein
Antwortspektrum, das aus der tatsadchlichen Bewegung des
Schwingungstisches ermittelt wird.

3 Grundsatzliche Anforderungen
3.1 Auslegung
(1) Die Auslegung der maschinen- und elektrotechnischen

Anlagenteile gegen Erdbebenbelastung muf3 so erfolgen, dal3

a) die Abschaltung des Reaktors und die langfristige Auf-
rechterhaltung der Unterkritikalitat sichergestellt wird,

b) die Nachwarmeabfuhr aus dem Reaktorkern und dem
Brennelementlagerbecken sichergestellt wird,

c) eine unzuléssige radiologische Belastung der Umgebung
verhindert wird.

(2) Alle Anlagenteile der Klasse | nach KTA 2201.1 sind so
auszulegen, dafll beim Bemessungserdbeben ihre sicher-
heitstechnische Funktion (siehe Abschnitt 3.8) erhalten bleibt.
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Standortanregung

o)

am Aufstellort am Aufstellort

Ermittlung der Anregung { Ermittlung der Anregung
(siehe Abschnitte 4.2, 5.2,6)

v
A Etagenanregung

A

Modellabbildung und
Kennwertermittiung

Meclhanische System- B v Kennwerte: Steifig-
analyse keit, Eigenfrequenz,
(siehe Abschnitte 4.3, 5.3, 6) Délmpflgng quen

A

Belastungsermittlung

C Belastungen:
Krafte, Momente

Beanspruchungsermittiung

Beanspruchungsanalyse ) 4 »| Beanspruchungen:
(siehe Abschnitte 4.4, 5.4, 6) D Spannungen, Ver-
formungen

A

Zulassigkeitsnachweis

Y Standsicherheit
E Integritat
Funktionsfahigkeit

Bild 3-1: Verfahrensschema zum Nachweis der Erdbebensi-
cherheit der maschinen- und elektrotechnischen
Anlagenteile

3.2 Nachweisverfahren

Es ist ein Nachweisverfahren zu verwenden, das in Nachweis-
schritte gemaR Bild 3-1 zu unterteilen ist.

3.3 Nachweismethoden

(1) Folgende Nachweismethoden sind einzeln oder kombiniert
zulassig:

a) Berechnung (geman Abschnitt 4),
b) Experimentelle Verfahren (gemafl Abschnitt 5),
c) Alternative Nachweismdglichkeiten (gemafd Abschnitt 6).

(2) Die anzuwendenden Nachweismethoden sind komponen-
tenspezifisch und einsatzspezifisch festzulegen. Fir elektrotech-
nische Gerate (z.B. Schiitze, Leistungsschalter) sind vorzugswei-
se experimentelle Nachweismethoden einzusetzen.

3.4  Uberlagerung

Die Lasten infolge Bemessungserdbeben sind grundsatzlich mit
den Belastungen des stationéren Vollastbetriebes der Gesamt-
anlage und zusatzlich mit den erdbebenbedingten Storfallfolgela-
sten unter Beachtung der zeitlichen Zuordnung zu Uberlagern.
Treten bei anderen stationaren Zustédnden des Normalbetriebes
in einzelnen Anlagenteilen um mehr als 10 % hohere Belastun-
gen auf als beim stationdren Vollastbetrieb, so sind diese Bela-
stungen zugrunde zu legen. Dies gilt sowohl fiir die Anlagenteile
der Klasse | als auch fur diejenigen Anlagenteile der Klasse I, die
bei Versagen Anlagenteile der Klasse | gefahrden kénnen.
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3.5 Erdbebenanregung am Standort

(1) Die Erdbebenanregung am Standort darf durch Freifeld-
Antwortspektren oder durch Freifeld-Zeitverlaufe vorgegeben
werden.

(2) Die Anregung ist jeweils in eine Resultierende der hori-
zontalen Richtung und in die vertikale Richtung wirkend anzu-
setzen. Es darf auch eine Uberlagerung der Anregung in drei
orthogonalen Richtungen erfolgen. Die horizontale Anregung
darf dabei in zwei orthogonale Richtungen zerlegt werden.

(3) Werden Freifeld-Zeitverlaufe verwendet, so dirfen diese
auch spektrumkompatible kinstliche Zeitverlaufe sein. Ein
kiinstlicher Zeitverlauf gilt als spektrumkompatibel, wenn das
von ihm erzeugte Spektrum das vorgegebene Antwortspek-
trum bei einer hinreichenden Zahl von Frequenzen einhdillt.
Dieser Nachweis ist wie folgt zu fuhren:

a) Die Zahl der Kontrollpunkte ist ausreichend, wenn die
Kontrollfrequenz-Schrittweite nicht groRRer ist als 10 % der
jeweils vorhergehenden Frequenz. Die tiefste Kontrollfre-
quenz darf nicht héher als 0,4 Hz sein, die héchste Kon-
trollfrequenz mufl? mindestens gleich der oberen Grenzfre-
guenz sein.

b) Das erzeugte Spektrum darf das vorgegebene Spektrum
nur an 10 % der genannten Kontrollfrequenzen um héch-
stens 10 % unterschreiten. Diese Forderung sollte fir die
Dampfung D = 0,01 und D = 0,1 nachgewiesen werden.

(4) Als Zeitdauer der Anregung ist die standortspezifische
Anregungsdauer zugrunde zu legen.

3.6  Ermittlung der Anregung am Aufstellort

(1) Zur Ermittlung der Anregung am Aufstellort ist von der
Erdbebenanregung am Standort gemafR Abschnitt 3.5 auszu-
gehen.

(2) Wird die Anregung am Aufstellort rechnerisch ermittelt,
so ist gemafl Abschnitt 4.2 vorzugehen.

(3) Wird die Anregung am Aufstellort experimentell ermittelt,
so ist gemaf Abschnitt 5.3 vorzugehen.

(4) Wird die Anregung am Aufstellort durch Analogiebe-
trachtung oder Plausibilitatsbetrachtung ermittelt, so ist ge-
man Abschnitt 6 vorzugehen.

3.7  Mechanische Systemanalyse

(1) Aus der Anregung am Aufstellort sind mit Hilfe der me-
chanischen Systemanalyse die Belastungen (Schnittgrof3en)
zu ermitteln.

(2) Die mechanische Systemanalyse kann in zwei Teil-
schritte unterteilt werden:

a) Modellabbildung und Ermittlung der Kennwerte (z.B. Stei-
figkeit, Dampfung, Eigenfrequenz)
b) Ermittlung der Belastungen (z.B. Krafte, Momente).

(3) Wird die mechanische Systemanalyse rechnerisch
durchgefuhrt, so ist gemaR Abschnitt 4.3 vorzugehen.

(4) Wird die mechanische Systemanalyse experimentell
durchgefuhrt, so ist gemaf Abschnitt 5.4 vorzugehen.

(5) Wird die mechanische Systemanalyse durch Analogie-
betrachtung oder Plausibilitatsbetrachtung durchgefiihrt, so ist
gemalfd Abschnitt 6 vorzugehen.

3.8  Beanspruchungsanalyse

(1) In der Beanspruchungsanalyse sind aus den ermittelten
Belastungen (SchnittgrofRen) die Beanspruchungen (z.B.
Spannungen, Verformungen) zu bestimmen und deren Zulés-

sigkeit (Nachweis der Erfullung der jeweiligen sicherheitstechni-
schen Aufgabenstellungen) nachzuweisen. Damit wird der sy-
stemtechnischen Forderung nach Erhaltung der sicherheitstech-
nischen Funktion (s. Abschnitt 3.1 Absatz 2) komponentenspezi-
fisch Rechnung getragen.

(2) Sicherheitstechnische Aufgabenstellungen sind:
a) Standsicherheit

aa) Zum Nachweis der Standsicherheit im Sinne dieser Regel
ist die Sicherheit gegen unzulassige Veranderungen der
Lage und des Aufstellortes (z.B. Umstirzen, Abstirzen,
unzuldssiges Verrutschen) nachzuweisen.

ab) Die Standsicherheit maschinen- und elektrotechnischer
Anlagenteile wird vorwiegend durch die Festigkeitsanaly-
se der Abstiitzung nachgewiesen. Hierbei ist der An-
schlul der Abstutzung an die Komponente und die Ver-
ankerung (Abstltzung, Komponente) zu beachten.

b) Integritét

ba) Zum Nachweis der Integritdt im Sinne dieser Regel ist
nachzuweisen, dall die druckbelasteten Wandungen al-
len spezifizierten Druck- und sonstigen mechanischen
Belastungen im Rahmen der spezifizierten Eintrittshaufig-
keiten und der Lebensdauer in zulassiger Weise stand-
halten.

bb) Die Integritéat wird durch die Festigkeitsanalyse fir die
druckbelastete Wandung nach den entsprechenden Re-
gelwerken (z. B. KTA 3201.2) nachgewiesen.

c) Funktionsfahigkeit

ca) Zum Nachweis der Funktionsfahigkeit im Sinne dieser
Regel ist die Uber die Standsicherheit und Integritat hi-
nausgehende Fahigkeit zur Erflullung der geforderten
Aufgabe bei Erdbeben nachzuweisen. Hierzu kénnen
Verformungsbeschrankungen notwendig werden.

Bei der Funktionsfahigkeit wird unterschieden, ob diese
wahrend oder nach dem Erdbeben oder wahrend und
nach dem Erdbeben gegeben sein muf3. Dabei wird un-
terschieden zwischen aktiver und passiver Funktionsfa-
higkeit.

Aktive Funktionsfahigkeit: Aktive Funktionsféhigkeit stellt
sicher, daR die spezifizierten mechanischen Bewegungen
(relative Bewegungen zwischen Teilen) ausgefiihrt wer-
den kénnen (Beachtung z.B. der Mdglichkeit des Schlie-
Rens von Spielen, der Entstehung oder Anderung von
Reibkraften).

Passive Funktionsfahigkeit: Passive Funktionsfahigkeit
bedeutet, dafl3 zuladssige Verformungen und Bewegungen
nicht Gberschritten werden und Fehlschaltungen nicht
auftreten.

cc) Aktive Komponenten im Sinne dieser Regel sind solche,
fur die zur Erfillung der sicherheitstechnischen Aufga-
benstellungen mechanische Bewegungen spezifiziert
sind, z.B. Pumpen, Armaturen, Relais, Schitze. Alle an-
deren Komponenten sind passive Komponenten, z.B. Be-
halter, Rohrleitungen, Kabelpritschen.

cb)

(3) Fir jede Komponente sind die einsatzspezifischen sicher-
heitstechnischen Aufgabenstellungen gesondert festzulegen.

(4) Fur Klasse ll-Anlagenteile, die Klasse I-Anlagenteile gefahr-
den kodnnen, sind nur Standsicherheit (z. B. bei Hebezeugen)
und, falls erforderlich, Integritat nachzuweisen.

(5) Wird die Beanspruchungsanalyse rechnerisch durchgefiihrt,
so ist geman Abschnitt 4.4 vorzugehen.

(6) Wird die Beanspruchungsanalyse experimentell durchge-
fuhrt, so ist gemafl Abschnitt 5.5 vorzugehen.

(7) Wird die Beanspruchungsanalyse mit Hilfe einer Analogie-
betrachtung oder Plausibilitatsbetrachtung durchgefiihrt, so ist
gemaf Abschnitt 6 vorzugehen.



(8) Alterungseffekte, die EinfluB auf das Erreichen der
Nachweisziele haben, sind zu bertcksichtigen.

3.9  Zusammenfassung mehrerer Nachweisschritte

Die Nachweisschritte gemafl Bild 3-1 dirfen je nach Nach-
weisziel auch zusammengefalt werden. Die Ermittlung von
Zwischenergebnissen gemafl den Festlegungen in den Ab-
schnitten 4.5, 5.6 und 6 darf entfallen.

3.10 Relativverschiebungen

(1) Neben den beschleunigungsinduzierten Beanspruchun-
gen der Komponenten, die z. B. mit Etagen-Antwortspektren
ermittelt werden, sind bei Anwendung des Verfahrens der
gewichteten Spektren auch Beanspruchungen aus Relativ-
verschiebungen an den Ankopplungsstellen der zu untersu-
chenden Struktur zu berticksichtigen, sofern aus diesen Rela-
tivverschiebungen unzuldssige Beanspruchungen resultieren
konnen (z. B. Rohrleitungsbeanspruchungen infolge von Ver-
schiebungen bei langen, schlanken Behdltern oder infolge
von Relativverschiebungen zwischen zwei Geb&auden, Bean-
spruchungen bei elektrischen Anschliissen)

(2) Bei Anwendung des Verfahrens der Einhillenden ein-
zelnen Spektren auf die verschiedenen Anregungsstellen der
zu untersuchenden Struktur brauchen grundsatzlich keine
Relativverschiebungen beriicksichtigt zu werden. Dies gilt
nicht fir steife Systeme, bei denen unzuldssige Verschiebun-
gen auftreten kdnnen. In diesen Féllen ist der EinfluR der
Relativverschiebungen gesondert zu priifen.

(3) Die sich aus den Relativverschiebungen ergebenden
Bewegungs- oder SchnittgrofRen durfen wie die Beitrdge aus
einer zuséatzlichen Eigenform gemén Gleichung 3-1 nach der
Quadratwurzelmethode Uberlagert werden.

Q\H

s=0 sz+835 (3-1)

Hierbei bedeuten :

S maximale resultierende GroRe fir eine Anregungsrichtung

Si maximale Gro3e der i-ten Eigenform fur eine Anregungs-
richtung

Sy maximale Bewegungs- oder SchnittgréRe aus den Relativ-
verschiebungen flr eine Anregungsrichtung

e Anzahl der zu beriicksichtigenden Eigenformen

4 Rechnerische Nachweise

4.1  Allgemeines

Fir den rechnerischen Nachweis sind grundsétzlich die im
folgenden angegebenen dynamischen Verfahren anzuwen-
den. Abweichend davon darf in begriindeten Fallen (z. B.
Verlegerichtlinien fur Rohrleitungen) auf einen rechnerischen
Nachweis verzichtet werden, s. Abschnitt 5 und 6.

4.2  Ermittlung der Anregung am Aufstellort

4.2.1  Allgemeines

Die Anregungen an den Aufstellorten (Anregestellen) ist ent-
weder durch Zeitverlaufe oder Spektren vorzugeben.

4.2.2
4221

Dynamische Rechenverfahren
Verfahren

(1) Um die Nachweisziele zu erfillen, dirfen folgende Ver-
fahren angewendet werden:
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a) Berechnung mit Hilfe von Erdbebenzeitverlaufen,

b) Berechnung mit Hilfe von direkter Transformation, ausgehend
von Freifeld-Antwortspektren,

¢) Berechnung mit Hilfe von Ersatzverfahren zur Ermittlung von
Antwortspektren,

d) Berechnung mit Hilfe von spektraler Dichte der Freifeldanre-
gung als EingangsgroRe anstelle des Antwortspektrums der
Freifeldanregung.

(2) Bei der Anwendung der Verfahren gemafd Absatz 1 sind
folgende Anforderungen zu erfillen:

a) Alle Verfahren missen die Eigenschaften der tragenden
Struktur und die Boden-Bauwerk-Wechselwirkung erfassen.
Dabei mul? dem Schwankungsbereich der Annahmen beziig-
lich Steifigkeiten, Lagerungsbedingungen und Schwingungs-
modell Rechnung getragen werden.

b) Werden Spektrenwerte berechnet, so muf3 der Abstand zwi-
schen den Frequenzen hinreichend klein sein. Dies ist erfillt,
wenn die Frequenzschrittweite nicht groRRer ist als 10 % der
jeweils vorhergehenden Frequenz. Es ist zuldssig, die Spitzen
zu kappen, die durch das verwendete Verfahren zur Ermitt-
lung spektrumkompatibler Zeitfunktionen erzeugt werden.

(3) Fur Systeme, die als homogen betrachtet werden kénnen,
darf zur Ermittlung von Antwortspektren das nachfolgend ange-
gebene Ersatzverfahren angewendet werden:

a) Die Form des Etagen-Antwortspektrums ist nach Bild 4-1, der
Resonanziiberhéhungsfaktor nach Bild 4-2 zu ermitteln.

b) Als Dampfung D: der unterstiitzenden Struktur ist, falls ge-
nauere Werte nicht ermittelt oder begrundet werden kdnnen,
der Dampfungswert des Gebaudes nach Tabelle 4-1 einzu-
setzen.

c) Die Dampfung D, der Komponente in Prozent der kritischen
Dampfung ist nach Abschnitt 4.3.1.3 ¢ einzusetzen.Eine Er-
weiterung auf Antwortspektren inhomogener Systeme ist im
Einzelfall zu begrinden.

4.2.2.2  Beriicksichtigung der Anregungsrichtungen

Fur die drei orthogonalen Richtungen (x, y, z) am Aufstellort des
Anlagenteils sind die in Bild 4-3 und Bild 4-4 aufgefiihrten Kom-
binationen der Anregung zulassig. Dabei darf die Aufteilung in
zwei Lastfalle A und B durch Uberlagerung aller drei Richtungen
auf einen Lastfall reduziert werden. Wird hiervon kein Gebrauch
gemacht, ergeben sich zwei Lastfalle A und B (Bild 4-3 und Bild
4-4), von denen fir die Auslegung der ungiinstigere zugrunde zu
legen ist. Im Fall 2 nach Bild 4-4 missen horizontaler und verti-
kaler Zeitverlauf statistisch unabhéngig sein.

4.2.2.3 Bemessungsspektren

Fur die Bemessung sind entweder Spektren zu verwenden, die
Einhillende von Einzelspektren sind, die den Schwankungsbe-
reich der Parameter abdecken, oder es sind mehrere (maximal
funf) Einzelspektren zu verwenden, die den Schwankungsbereich
insgesamt abdecken.

4.3  Mechanische Systemanalyse
4.3.1  Modellabbildung zur Erfassung der Systemeigenschaften
4.3.1.1 Grundséatzliche Anforderung

Das Modell muf3 im Hinblick auf die Aufgabenstellung konzipiert
werden.
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4.3.1.2  Unterteilung von Strukturen

Strukturen dirfen unterteilt werden, falls die Wechselwirkung
zwischen den Teilstrukturen berlicksichtigt wird oder das
Schwingungsverhalten nicht unzulassig verandert wird. Dies
ist grundsatzlich der Fall, wenn eine der folgenden Bedingun-

gen eingehalten wird:

a
aV i
G T r
¥ Do
! |
! [
0! Py
b b %G
Iy t '
P r ) '
! L :
O’8f1ﬁ| fn 1'an fgrenz
Erlauterungen :
f = Frequenz
fi = tiefste malRgebende Gebaudefrequenz beim unte-
ren Grenzwert im Variationsbereich der Baugrund-
steifigkeit
fi = hochste malRgebende Gebéaudefrequenz beim
oberen Grenzwert im Variationsbereich der Bau-
grundsteifigkeit
forenz =  Obere Grenzfrequenz des Bodenantwortspektrums
a = Beschleunigung
ac =  Gebaudebeschleunigung am Aufstellort der Kom-
ponente ( Nullperiodenbeschleunigung )
V = Resonanzuberhthungsfaktor nach Bild 4-2
Bild 4-1: Ermittlung der Form des Etagen-Antwort-

spektrums

a) Die am unterteilten System berechneten relevanten Bean-
spruchungen (z.B. Spannungen oder Verformungen) un-
terschreiten die zugehdrigen GréRRen bei Nichtunterteilung

héchstens um 10 %.

b) Die am unterteilten System berechneten signifikanten
Eigenfrequenzen weichen von den zugehdrigen Eigenfre-
quenzen des nichtunterteilten Systems um hdchstens 15
% ab. Dabei ist fir die Hauptstruktur die beteiligte Masse

aus dem Nebensystem zu beriicksichtigen.

Abweichend davon diirfen hthere Werte verwendet werden,
wenn spezielle Kriterien (z. B. sehr geringe Betriebsausnut-

zung) zutreffen.

Bauteile aus Dampfungswerte
Stahlbeton 7
Spannbeton 5
Stahl mit geschweil3ten An- 4
schliissen

Stahl mit geschraubten An- 7
schliissen

Stahlverbund

Mauerwerk

Tabelle 4-1: Dampfungswerte (in Prozent der
Dampfung) fur Geb&aude

kritischen

22 I

20 .

\\ D,=15 \
10 1 < P
D,=30
'\\v \
8
\\\\
6
T~
) \\\Q.\
\\N:&
2
0
0,5 1 2 3 4 5 7 10 20

Erlauterungen:

D; = Déampfung der unterstitzenden Struktur in Prozent der
kritischen Dampfung

D, = Dampfung der Komponente in Prozent der kritischen
Dampfung

Bild 4-2: Ermittlung des Resonanzerhéhungsfaktors V

Ax b DA~ S ‘axjfi
xR t f &-
walv-? EYW»—EY f\Z‘a f
y ;—:\
kazw—’azﬁ”‘—/—(—f / /‘ F A
NI I W "}az
ayR t f \\\
T—arwvt‘ 3¥W+ay‘dl.f \/// ___Ta—f——
aZ‘,A b __azf/-/\./\ 7\ )
: : /\/\f/x kif
a, a, //%(” ANES
?az t / /5\/' B
S,
A
azi % /S_Bg‘,S_.\
Z‘ t f =

Erlauterungen :
Index R - Resultierende
Ay, axr

ay, ayr - horinzontale Beschleunigung
a; - vertikale Beschleunigung

SRSS - Quadratwurzelmethode

A - Lastfall A

B - LastfallB

Der maximale Wert von ayr und axr ist gleich der resultierenden
maximalen Bodenbeschleunigung.

Ferner gilt: ayr max = axr,max
Bild 4-3: Kombinationen der Anregung fiir 3 orthogonale
Richtungen am Aufstellort der Komponente zur
Ermittlung der Etagen-Antwortspektren. Fall 1: Se-
parate Eingaben horizontal, separate Eingabe ver-
tikal.
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Erlauterungen :

IndexR - Resultierende

ay,axrR

ay,ayr - horinzontale Beschleunigung
a; - vertikale Beschleunigung

A - Lastfall A

B - LastfallB

Der maximale Wert von ayr und axr ist gleich der resultieren-
den maximalen Bodenbeschleunigung.
Ferner gllt AyR.max = AxR,max

Bild 4-4: Kombinationen der Anregung fur 3 orthogonale
Richtungen am Aufstellort der Komponente zur
Ermittlung der Etagen-Antwortpektren. Fall 2:
jeweils gleichzeitige Eingabe horizontal und
vertikal.

4.3.1.3 Systemeigenschaften

Die folgenden Systemeigenschaften sind auf der Grundlage
des stationaren Vollastbetriebs der Gesamtanlage zu ermit-
teln.

a) Steifigkeiten
Fir die Ermittlung der Steifigkeiten darf linear elastisches

Werkstoffverhalten angenommen werden. Nichtlineares
Werkstoffverhalten darf ausgenutzt werden.

b) Massen

Es sind die Massen von Anlagenteilen wahrend des zu
betrachtenden Betriebszustandes anzusetzen. Massen,
die aus betrieblichen Griinden nur kurzzeitig und selten (z.
B. etwa 2 % der jahrlichen Betriebszeit) vorhanden sind,
brauchen nicht erfalt zu werden.

c) Dampfungswerte

Es dirfen grundséatzlich die Dampfungswerte (in Prozent
der kritischen Dampfung) in Tabelle 4-2 Spalte A verwen-
det werden. Fur mechanisch aktive Komponenten, bei de-
nen der Funktionsfahigkeitsnachweis mittels reduzierter
Spannungsgrenzen oder Uber einen Verformungshach-
weis erfolgt, gilt folgendes:

Ist die Gesamtspannung aus betrieblichen und Erdbeben-

Belastungen erheblich niedriger als die Streckgrenze, so

sind

ca) die Dampfungswerte in Tabelle 4-2 Spalte B zu ver-
wenden, oder

cb) die berechneten Verformungen mit einem Faktor zu
multiplizieren, der sich ergibt aus dem Verhéltnis des
Antwortspektrenwertes fir die Dampfung nach Ta-
belle 4-2 Spalte B zu dem Antwortspektrenwert fur die
Dampfung aus Spalte A.

Hohere Dampfungswerte als die in Tabelle 4-2 angege-

benen dirfen benutzt werden, falls sie nachgewiesen wer-
den.
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Komponenten Dampfungswerte
A B

Rohrleitungen 4 -

geschweildte Stahlstrukturen (z.B. 4 2

Behalter, Ventlle) )

geschraubte Stahlstrukturen 7 4

geschraubte Stahlstrukturen mit 4 2

GV-Verbindungen

Kabeltragkonstruktionen 10 -

1)Sind aufgrund der Konstruktion Verformungen nur in kleinen
Bereichen der Sruktur mdglich (geringe Strukturdampfung), sind

die Werte zu halbieren (Sonderfélle)

Tabelle 4-2: Dampfungswerte (in Prozent der kritischen Damp-
fung) fir mechanische Systeme.
Spalte A:  nicht abgeminderte Werte
Spalte B:  abgeminderte Werte fiir mechanisch
aktive Komponenten gemaf Abschnitt 4.3.1.3 ¢

4.3.1.4  Flussigkeitsfillung in Komponenten

(1) Bei Komponenten mit im Normalbetrieb verénderlichem
Fullstand ist der unglinstigste Fullstand bei stationarem Vollast-
betrieb der Gesamtanlage zugrunde zu legen.

(2) Die Flussigkeit in vollstandig oder nahezu vollstandig ge-
fullten Komponenten darf als starre, mit der Komponente schwin-
gende Masse angenommen werden.

(3) Bei teilweise gefiiliten Komponenten darf folgendermassen
vorgegangen werden:

a) Berechnung unter der Annahme einer starren, mit der Kom-
ponente schwingenden Flissigkeitsmasse.

b) Bericksichtigung der Schwingung der Flissigkeit relativ zum
Behélter (Schwappen) fur die horizontale Schwingungsrich-
tung durch Erfassung als fluid-dynamische Problemstellung
oder durch das Verfahren mit Ersatzmassen. Dabei darf eine
Dampfung von 0,5 % fiur die Flussigkeitsschwingung ange-
nommen werden. Bei dem Verfahren mit Ersatzmassen darf
die Flissigkeitsmasse aufgespalten werden in eine mit der
Komponente starr gekoppelte sogenannte Ruhemasse und in
eine relativ zur Komponente schwingende Schwappmasse.
Die Wirkung von solchen Einbauten, die die Flussigkeits-
schwingung behindern, ist zu beachten.

Hinweis:

Fir translatorische Bewegungen von rechteckigen und stehenden zy-
lindrischen Behéltern sind Kennwerte z. B. in Newmark, N.M. and Ro-
senblith, E.: "Fundamentals of Earthquake Engineering", Prentice-
Hall Inc., Englewood Cliffs, N.J. 1971 angegeben.

Komponenten, fir deren Geometrie keine einfachen Ldsungen
vorhanden sind, dirfen auf gleichwertige Ersatzgeometrien zu-
rickgefiihrt werden. Fir den Sonderfall des querschwingenden
liegenden zylindrischen Behélters darf die Flissigkeitsmasse als
starre Pendelmasse aufgefal3t werden. Fir die vertikale Schwin-
gungsrichtung darf die Flissigkeit als starr mit der Komponente
schwingende Masse angenommen werden.

4.3.2  Ermittlung der Belastungen

4.3.2.1 Verfahren

Die Ermittlung der Belastungen darf nach einem der folgenden
Verfahren durchgefiihrt werden:

a) Antwortspektren-Methode gemaR Abschnitt 4.3.2.2

b) Zeitverlauf-Methode gemaf Abschnitt 4.3.2.3

c) Ersatzverfahren gemaR Abschnitt 4.3.2.4.
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4.3.2.2
43221

Antwortspektren-Methode

Uberlagerung der Anteile aus den einzelnen
Eigenformen (fur eine Anregungsrichtung)

(1) Bei Anwendung der Antwortspektren-Methode auf Anla-
genteile mit mehreren Freiheitsgraden sind die maximalen
GrofRen (z.B. SchnittgrofRen, Beschleunigungen, Beanspru-
chungen) aus den einzelnen Eigenformen grundsatzlich ge-
maR Gleichung 4-1 zu Uberlagern. Es sind alle Eigenformen
bis zur oberen Grenzfrequenz zu erfassen. Liegen signifikante
Eigenfrequenzen oberhalb der oberen Grenzfrequenz, so gilt
Absatz 4.

1

mo [
s=0Y 0 (4-1)
=T O

Hierbei bedeuten :

S maximale resultierende GroRe fir eine Anregungsrichtung

Si maximale GroR3e der i-ten Eigenform fur eine Anregungs-
richtung

m  Anzahl der Frequenzen bis zur oberen Grenzfrequenz

(2) Sind mehrfache Anregungsstellen vorhanden, so ist
eines der folgenden Verfahren anzuwenden:

a) Verfahren der gewichteten Spektren,

b) Verfahren der Einhillenden von Einzelspektren, getrennt
nach den Anregungsrichtungen.

(3) Falls Beanspruchungen aus Relativverschiebungen zu
erfassen sind, ist gemaR Abschnitt 3.10 vorzugehen.
Hinweis:
Unter Anregungsstelle wird die Anschluf3stelle zwischen der tra-

genden Struktur (z.B. Gebaude, Komponente) und der gestutzten,
zu untersuchenden Struktur verstanden.

(4) Liegen signifikante Eigenfrequenzen oberhalb der obe-
ren Grenzfrequenz, so sind diese zu erfassen (Starrkorper-
anteil). Dazu darf eines der nachfolgend aufgefiihrten Verfah-
ren angewendet werden:

a) Uberlagerung geméaR Gleichung (4-2)

Um

S= (4-2)

000g,~

n
8.2 +H S g
2.5 1251
Hierbei bedeuten :

S maximale resultierende GroRe fiir eine Anregungs-
richtung

Si  maximale Groe der i-ten Eigenform fur eine Anre-
gungsrichtung

m Anzahl der Frequenzen bis zur oberen Grenzfrequenz
n  Gesamtzahl der Frequenzen
b) Uberlagerung gemafR Gleichung (4-3)

1

k[
S:§Si2|] ;(m+k<n)
=T O

Hierbei bedeuten:

(4-3)

S maximale resultierende GrofR3e fur eine Anregungs-
richtung

Si  maximale Gro3e der i-ten Eigenform fur eine Anre-
gungsrichtung

m Anzahl der Frequenzen bis zur oberen Grenzfrequenz

k  Anzahl der signifikanten Frequenzen oberhalb der
oberen Grenzfrequenz

n  Gesamtzahl der Frequenzen

c) Berlicksichtigung als statische Belastung gemaf Gleichung
(4-4)

(4-2)

1

m [z
s=0% k20
4 H 78

Hierbei bedeuten :

S maximale resultierende GrofR3e fir eine Anregungsrich-
tung

Si  maximale GroRe der i-ten Eigenform firr eine Anregungs-
richtung

m Anzahl der Frequenzen bis zur oberen Grenzfrequenz

Sst Bewegungs- oder Schnittgréf3e aus dem statischen Lastfall
mit der Starrkdrperbeschleunigung in der jeweiligen Anre-
gungsrichtung. Grenzfall: Ss=0flirn=m

4.3.2.2.2 Uberlagerung der Anteile der verschiedenen Anre-

gungsrichtungen

Es sind die Erdbebenlasten gemafl Abschnitt 4.2.2.2 zu untersu-
chen. Dabei darf die Uberlagerung gleichgerichteter Bewegungs-
oder SchnittgréRen aus den einzelnen Anregungsrichtungen
jedes Lastfalles nach der Methode der Wurzel aus der Summe
der Quadrate vorgenommen werden.

4.3.2.3  Zeitverlauf-Methode

(1) Die Zeitverlauf-Methode soll in jenen Sonderféllen ange-
wendet werden, in denen die Kenntnis der zeitlichen Zuordnung
oder des Einflusses der Phasenlage erforderlich ist.

(2) Werden die Zeitverlaufberechnungen fiir jede Anregungs-
richtung getrennt durchgefilhrt, so darf die Uberlagerung der
Maxima gleichgerichteter Bewegungs- oder SchnittgroRen aus
den einzelnen Anregungsrichtungen jedes Lastfalles nach der
Methode der Wurzel aus der Summe der Quadrate vorgenom-
men werden.

43.24
43.24.1

Ersatzverfahren
Allgemeines

(1) Ersatzverfahren zur Ermittlung von Belastungen durfen fur
Systeme mit hinreichend homogener Massenverteilung ange-
wendet werden.

(2) Bei Systemen mit mehreren Teilsystemen durfen sie fur das
unterstitzende System angewendet werden. Fir das unterstitzte
System ist als Anregung das Antwortspektrum des unterstiitzen-
den Systems zu verwenden. Dieses darf nach Abschnitt 4.2.2.1
ermittelt werden.

(3) Die Berechnung der Bewegungs- und SchnittgréRen darf
mittels statischer Ersatzlasten erfolgen. Diese sind dabei als
Punktlasten oder verteilte Lasten anzusetzen. Die in der i-ten
Richtung anzusetzende Ersatzbeschleunigung ag;, mit der die
konzentrierten oder die kontinuierlichen Massen multipliziert
werden missen, ist wie folgt zu berechnen:

agi =€ af, (4-5)
Hierbei bedeuten :
ag, Ersatzbeschleunigung fur die Richtung i

asi Beschleunigungswert aus dem Etagen-Antwortspektrum fiir
die Richtung i (siehe Abschnitt 4.3.2.4.2)

ei Faktor zur Erfassung der Beitrage mehrerer Eigenschwingun-
gen (siehe Abschnitt 4.3.2.4.3) fiir die Richtung i

i Index fiir Anregungsrichtung



4.3.2.4.2 Ermittlung des Beschleunigungswertes a;

(1) For af ist der groRte Wert des Etagen-Antwort-
spektrums in der Richtung i bei der jeweiligen Dampfung fiir
Eigenfrequenzen gréRer oder gleich der ersten Eigenfrequenz
der Komponente einzusetzen. Ist die erste signifikante Eigen-
frequenz der Komponente nicht bekannt, so ist der Maximal-
wert des Etagen-Antwortspektrums zu verwenden.

(2) Bei raumlich gekoppelten Systemen sind - sofern keine
genaueren Untersuchungen durchgefiihrt werden - alle (drei)
as; gleich dem grof3ten der drei ermittelten Werte zu setzen.

4.3.2.4.3  Faktor e zur Erfassung der Beitrdge mehrerer
Eigenschwingungen
(1) Die ej-Werte sind Tabelle 4-3 zu entnehmen. Niedrigere

e -Werte als die in Tabelle 4-3 angegebenen dirfen verwen-
det werden, falls die Zulassigkeit nachgewiesen wird. Dartiber
hinaus ist zu prifen, ob beziglich der betrachteten Richtung i
das Anlagenteil gemaf Tabelle 4-3 idealisiert werden kann.
Ist dies nicht der Fall, so ist der gewéhlte Wert zu belegen.

(2) Fur starre Komponenten (Grundfrequenz der Kompo-
nente grofRer oder gleich der oberen Grenzfrequenz) ist e; =
1,0 anzusetzen.

(3) Fur die Ermittlung der Auflagerreaktionen darf unabhén-
gig von der Art des Systems e; = 1,0 angesetzt werden.

Modellabbildung €
Durchlauftrager gleicher Feldweite 1,0
Kragtrager 1,0
Gerader Balken beliebiger Lagerung 1,0)
Ebene Systeme (z. B. Rahmentragwerke, 1,2
Tragerroste, ebene Rohrleitungssysteme)

Réaumliche Systeme komplizierter Topologie 15

*) Die groRten SchnittgroRen (Krafte, Momente) sind an jedem
Querschnitt anzusetzen

Tabelle 4-3: ei-Werte fir Gleichung (4-5)

4.3.2.4.4 Uberlagerung der Anteile aus den verschiedenen

Richtungen

Die Uberlagerung gleichgerichteter Bewegungs-oder Schnitt-
gréBen aus den verschiedenen Richtungen darf nach der
Methode der Wurzel aus der Summe der Quadrate vorge-
nommen werden.

4.4  Beanspruchungsanalyse

4.4.1  Beanspruchungsermittiung

Zur Beanspruchungsermittlung sind die Spannungen oder
Verformungen je nach Nachweisziel zu ermitteln und geman
Abschnitt 4.4.2 abzusichern.

4.4.2  Zulassigkeitsnachweis
4.4.2.1  Spannungsnachweis
4.4.2.1.1 Allgemeines

(1) Die Erdbebenlasten sind mit den Lasten gemaR Ab-
schnitt 3.4 zu Uberlagern. Fir diese Gesamtlasten sind die
zugehdrigen Spannungen zu ermitteln und die in den Ab-
schnitten 4.4.2.1.2 oder 4.4.2.1.3 aufgefiihrten Spannungs-
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grenzen einzuhalten. Diese gelten fur die Bemessung mittels
linearelastischer Analysen.

)

Eine Bemessung auf nichtlinearer Basis ist zuldssig. Die

zulassigen Spannungsgrenzen hierfur sind im Einzelfall festzule-
gen.

(3) Alternativ zum Spannungsnachweis darf der Zuléssigkeits-
nachweis uber einen Dehnungsnachweis erfolgen.

(4)

Falls aus Relativwverschiebungen nach Abschnitt 3.10 Pri-

marspannungen resultieren, sind diese abzusichern.

4.4.2.1.2
1)

Anlagenteile der Klasse |

Fur Komponenten des Priméarkreislaufs einschlie3lich Ein-

bauten gilt:

a)

b)

<)

)

Dem Bemessungserdbeben ist grundsétzlich die Beanspru-
chungsstufe D geméaR KTA 3201.2 zuzuordnen. Dabei brau-
chen nur Primérspannungen nachgewiesen und gemal KTA
3201.2 abgesichert zu werden. Das Bemessungserdbeben ist
jedoch abweichend von der Beanspruchungsstufe D gemaR
Abschnitt 4.4.2.4 Absatz 3 abzusichern, wenn die Funktions-
fahigkeit wéhrend oder nach dem Erdbeben gefordert wird
und keine Verformungsanalyse durchgefihrt wird.

Fur Einbauten der Klasse | gelten obige Festlegungen bezig-
lich der Einstufung, beztglich der Spannungsgrenzen sind die
entsprechenden KTA-Regeln anzuwenden (z. B. KTA 3204 fiir
die Reaktordruckbehalter-Einbauten)

Fir Stitzkonstruktionen des Primérkreislaufs gemaR KTA
3205.1 ist dem Bemessungserdbeben der Lastfall HS
zugrunde zu legen. Der Spannungsnachweis und die Span-
nungsabsicherung ist gemaf KTA 3205.1 durchzufiihren.

Fr druck- und aktivitatsfiihrende Komponenten von Syste-

men aulRerhalb des Primérkreises gilt:

a)

b)

c)

®3)

Dem Bemessungserdbeben ist grundsétzlich die Beanspru-
chungsstufe D zuzuordnen. Dabei brauchen nur Primérspan-
nungen nachgewiesen und abgesichert zu werden. Dem Be-
messungserdbeben ist jedoch die Beanspruchungsstufe C
zuzuordnen, falls eine ausreichende Verformungsfahigkeit
des Bauteils nicht gegeben ist (z.B. Kehlndhte, nicht durchge-
schweil3te Néhte).

Das Bemessungserdbeben ist jedoch abweichend von der
Beanspruchungsstufe D gemafl Abschnitt 4.4.2.4 Absatz 3
abzusichern, wenn die Funktionsfahigkeit wahrend oder nach
dem Erdbeben gefordert wird und keine Verformungsanalyse
durchgefuhrt wird.
Hinweis:
Festlegungen zu den Beanspruchungsstufen sowie die Span-
nungsabsicherung werden in KTA 3211.2 "Druck- und aktivitatsfuh-
rende Komponenten von Systemen aul3erhalb des Primérkreises,
Teil 2: Auslegung, Konstruktion und Berechnung" (in Vorbereitung)
geregelt.

Fur Stutzkonstruktionen ist dem Bemessungserdbeben der
Lastfall HS zuzuordnen. Der Spannungsnachweis und die
Spannungsabsicherung ist gemal KTA 3205.2 durchzufiih-
ren.

Der Erdbebennachweis des Reaktorsicherheitsbehalters

aus Stahl ist festzulegen.

(4)

Hinweis:

Der Erdbebennachweis des Reaktorsicherheitsbehélters aus Stahl
wird in KTA 2201.3 (z. Zt. in Vorbereitung) und KTA 3401 H behan-
delt.

Fir sonstige Anlagenteile einschlie3lich elektrotechnischer

Anlagenteile gilt:

a)

Unter sonstige Anlagenteile sind alle Anlagenteile zu erfas-
sen, die nicht unter den Abséatzen 1 bis 3 geregelt sind. Ein-
geschlossen sind die mechanischen Strukturen von elektro-
technischen Anlagenteilen, z. B. Tragkonstruktionen.
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b) Die Einstufung und Spannungsbegrenzung fir das Be-
messungserdbeben ist je nach Art der Komponente und
der durchzufuhrenden Nachweise gemaf Spalte 1, 2 oder
3 nach Tabelle 4-4 durchzufiihren.

ba) Spalte 1 in Tabelle 4-4 ist anzuwenden bei Kompo-
nenten, die gemal Regelwerken ausgelegt werden,
die auf dem Konzept der Beanspruchungsstufen ba-

sieren.
Begrenzung der Primarspannungen
1 2 3
Pm Pm+Pp oder P1+Py
(1)| b | HS 0,7 Rm o 0,7 Rm
(2)] ¢ | HS Rp0.2 o Rpoz

Erlauterungen :

(1) grundsatzliche Einstufung

(2) strengere Einstufung

a Formfaktor ( vom Querschnitt abhangig, exakt oder
konservativ zu ermitteln ), z. B. a = 1,5 fur Rechteck-
querschnitte

C, Beanspruchungsstufen ( Definition siehe z.B. KTA

D 3201.2)

H,S Lastfall ( Grenze aus den einschlagigen Regeln der
Technik, HS = Haupt- und Sonderlasten )
Rpo, Steckgrenze oder 0,2 Dehngrenze

Rm  Zugfestigkeit

P, ortliche primare Membranspannung

Pm  allgemeine priméare Membranspannung
P,  primére Biegespannung

Tabelle 4-4: Einstufung und Begrenzung der Priméarspan-
nungen

bb) Spalte 2 in Tabelle 4-4 ist anzuwenden bei Kompo-
nenten, die nach dem Konzept der Haupt-, Zusatz-
und Sonderlasten ausgelegt werden.

bc) Spalte 3 in Tabelle 4-4 ist fur jene Komponenten an-
zuwenden, fur die keine Vorschriften existieren, die fir
Erdbeben anzuwenden sind.

c) Eine strengere Einstufung gemaR Ziffer (2) in Tabelle 4-4
hat fur das Bemessungserdbeben zu erfolgen, wenn eine
nicht ausreichende Verformungsféhigkeit des Bauteils ge-
geben ist.

d) Fir Komponenten aus nichtverformungsfahigen Werk-
stoffen (z.B. Graugul3, Keramik) sind neben den Primar-
spannungen auch die Gesamtspannungen zu berlcksich-
tigen. Sekundarspannungen und Spannungsspitzen sind
entweder im Rahmen der Gesamtspannungen wie Primér-
spannungen zu behandeln oder zusatzlich zu den Primar-
spannungen gegen die entsprechende Versagensart ab-
zusichern.

4.4.2.1.3 Anlagenteile der Klasse Il, die infolge Erdbeben

Klasse I-Anlagenteile gefahrden kénnen

(1) Fur Anlagenteile der Klasse I, die infolge Erdbeben
Klasse I-Anlagenteile gefahrden kdnnen, und fir die Standsi-
cherheit gefordert ist (das Versagen der Abstlitzung muf3
vermieden werden), ist ein Spannungsnachweis fiir die Ab-
stutzung erforderlich.

(2) Der Nachweis fur Krane und deren Stahltragwerke ist
geman Anhang A zu fuhren.

(3) Fur druckfihrende Anlagenteile der Klasse IlI, die infolge
Erdbeben Klasse I-Anlagenteile gefahrden kdnnen, und fur die
zusatzlich Integritét gefordert wird, ist ein Spannungsnachweis fiir
die druckfihrende Wandung erforderlich.

(4) Beim Nachweis der Standsicherheit oder Integritat ist fur
verformungsféhige Werkstoffe die Einhaltung einer der folgenden
Grenzen a), b) oder c) sicherzustellen:

a) Begrenzung wie fur Anlagenteile der Klasse I,

b) Pn<0,7 Rnmund Pn+Pp<a 0,7 Rm,

c) Begrenzung der einachsigen Dehnungen auf 50 % der
GleichmaflRdehnung oder bei mehrachsiger Spannungsvertei-
lung Begrenzung des Maximal-Wertes der Vergleichsdehnung
auf 50 % der zur Spannungsverteilung zugehdrigen
Versagensdehnung. Diese ist im allgemeinen experimentell
zu ermitteln.

(5) Der Nachweis fir nichtverformungsfahige Werkstoffe ist
gemal Abschnitt 4.4.2.1.2 Absatz 4 Aufzahlung d) durchzufih-
ren.

4.4.2.2 Stabilitatsnachweis

(1) Falls mechanische Instabilitditen auftreten koénnen, ist ein
Stabilitatsnachweis zu fuhren. Dabei sind unter anderem die
folgenden Verfahren zuléssig:

a) Sicherheit gegen Erreichen der kritischen Last,

b) Erfassung als nichtlineares Spannungsproblem (z. B. Trag-
lastverfahren).

(2) Die Sicherheiten gegen Instabilitaten sind im Einzelfall fest-

zulegen.

Hinweis:

Festlegungen fur Stabilititsnachweise befinden sich zum Beispiel in
KTA 32051 wund KTA 2201.3 (z.Zt. in Vorbereitung).
Sicherheitsfaktoren befinden sich z.B. in DIN 4114, DIN 18 800,
ASME Section Ill sowie DASt-Richtlinien.

4423
44231

Standsicherheitsnachweis
Komponenten mit Verankerung

Die Standsicherheit ist durch den Festigkeitsnachweis der Ab-
stlitzung unter Beachtung des Anschlusses an die Komponente
und der Verankerung nachzuweisen (siehe Abschnitt 4.4.2.1).

4.4.2.3.2 Komponenten ohne Verankerung

Fur Komponenten, die nicht verankert sind, ist zuséatzlich zum
Festigkeitsnachweis der Abstutzung die Sicherheit gegen unzu-
lassiges Kippen oder Gleiten nachzuweisen. Fir die Sicherheit
gegen Kippen sind die stabilisierenden Belastungen mit einem
Faktor von 1,0 und die destabilisierenden Belastungen mit einem
Faktor von 1,1 anzusetzen. Die Sicherheit gegen unzuldssiges
Gleiten muR durch Ansatz eines Sicherheitsfaktors von 1,1 nach-
gewiesen werden.

4.4.2.4  Funktionsfahigkeitsnachweis

(1) Der rechnerische Nachweis der aktiven und passiven Funk-
tionsfahigkeit darf entweder durch einen Verformungsnachweis
oder durch einen Spannungsnachweis vorgenommen werden.

(2) Verformungsnachweis: Es sind die Verformungen zu ermit-
teln und deren Zuléssigkeit beziiglich der geforderten Funktion
nachzuweisen. Dabei sind als Félle zu unterscheiden:

a) Falls die Funktionsfahigkeit nach dem Erdbeben gefordert
wird, sind die resultierenden bleibenden Verformungen
zugrunde zu legen.

b) Falls die Funktionsfahigkeit auch wahrend des Erdbebens
gefordert wird, sind die resultierenden Gesamtverformungen
(elastische und bleibende Verformungen) zugrunde zu legen.



Fir den Nachweis der passiven Funktionsféhigkeit durfen
fur vorgespannte Schraubenverbindungen Verspannungs-
schaubilder, z. B. nach Bild 8 DIN 2505, angewendet wer-
den.

(3) Spannungsnachweis: Es ist ein Spannungsnachweis zu
fuhren mit gegenuber dem Festigkeitsnachweis fir die Inte-
gritét verscharften Grenzen. Dabei ist zu unterscheiden:

a) Falls die aktive Funktionsféhigkeit nach dem Erdbeben
oder die passive Funktionsfahigkeit gefordert wird, ist fir
das Bemessungserdbeben die Stufe C anzusetzen. Fir
die aktive Funktionsfahigkeit ist bei der Konstruktion dar-
auf zu achten, dafR? nur solche bleibenden Verformungen
zu erwarten sind, die die Funktionsféhigkeit der Kompo-
nente unbeeintrchtigt lassen. Ebenso kann durch Ver-
wendung der Primdrspannungsgrenzen der Beanspru-
chungsstufe B oder des anomalen Betriebs die Funkti-
onsfahigkeit nachgewiesen werden.

b) Falls die aktive Funktionsfahigkeit auch wahrend des
Erdbebens gefordert wird, sind fur die Primarspannungen
die Spannungsgrenzen der Beanspruchungsstufe B zu
wahlen oder die Spannungsgrenzen des anomalen Be-
triebs. Bei der Konstruktion ist darauf zu achten, daf} nur
solche Gesamtverformungen (elastische und bleibende)
zu erwarten sind, bei denen die Funktionsfahigkeit der
Komponente erhalten bleibt.

c) Zur Sicherstellung des Durchflusses in passiven Kompo-
nenten (z.B . Rohrleitungen, Wéarmetauscher) geniigt die
Beanspruchungsstufe D, wenn die Komponentenanalyse
auf elastischer Basis erfolgt.

Hinweis:

Dieser Spannungsnachweis deckt fiir die betrachteten Bereiche
gleichzeitig den Spannungsnachweis gemaf Abschnitt 4.4.2.1
ab.

4.5  Zusammenfassung mehrerer Nachweisschritte

Die Zusammenfassung mehrerer Nachweisschritte ist zulas-
sig. Zum Beispiel darf

a) von der Anregung am Standort ausgegangen werden,
ohne die Ermittlung der Anregung am Aufstellort vorzu-
nehmen, wenn in der Modellabbildung zur Erfassung der
Systemeigenschaften zusatzlich das Gebdude und der
Baugrund miterfaf3t werden (Schritt 0-C in Bild 3-1), oder

b) die Ermittlung der Belastungen entfallen, wenn die Mo-
dellabbildung zur Erfassung der Systemeigenschaften so-
weit verfeinert wird, dal die sich aus diesem Modell erge-
benden Beanspruchungen unmittelbar fir den Zuléssig-
keitsnachweis verwendet werden kénnen (Schritt A-D in
Bild 3-1).

5  Experimentelle Nachweise

5.1 Nachweisziel

(1) Das Nachweisziel der Prifung ist aus den sicherheits-
technischen Aufgabenstellungen abzuleiten.

(2) Fur die aus dem Nachweisziel abzuleitenden Anforde-
rungen an einzuhaltende Grenzwerte ist festzulegen, ob diese
wahrend der Priifung festzustellen sind.

5.2 Anforderungen an den Prifling

(1) Experimentelle Nachweise zur Erdbebensicherheit dir-
fen fur Anlagenteile, Komponenten oder Einzelgerate - nach-
folgend allgemein als Priflinge bezeichnet - im Pruffeld oder
im eingebauten Zustand im Kernkraftwerk durchgefuhrt wer-
den.
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(2) Es sind vorzugsweise Originalkomponenten zu verwenden.
Ersatzkomponenten durfen verwendet werden, wenn sie die
Eigenschaften der Originalkomponente entsprechend dem jewei-
ligen Nachweisziel représentieren.

Hinweis:

Unter Originalkomponenten werden die tatsachlich im Kernkraftwerk

zum Einsatz kommenden Komponenten oder baugleiche Kompo-
nenten verstanden.

(3) Wird fur mehrere Teilprifungen derselbe Prifling verwen-
det, so ist sicherzustellen, daR die fur die jeweilige Prufung we-
sentlichen Eigenschaften der Originalkomponente noch vorhan-
den sind

(4) Wird die Prufung im Pruffeld durchgefuhrt, so ist die Befe-
stigung des Priflings so auszufiihren, daf sie die Originalrand-
bedingungen im Hinblick auf das Nachweisziel reprasentiert.

(5) Der EinfluR vorhandener Schwingungsisolierungen ist zu
beriicksichtigen. Dies darf entweder bei der Befestigung des
Pruflings oder bei der Ermittlung der Belastungsgrof3en erfolgen.

(6) Wird bei der Prufung von der Gebrauchslage des Priflings
abgewichen, so ist der gednderte EinfluR der Schwerkraft zu
beriicksichtigen.

(7) Soweit erforderlich, sind Verbindungen zu Nachbarkompo-
nenten zu beriicksichtigen.

(8) Die bei Eintreten eines Erdbebens zu unterstellenden Be-
triebsbedingungen fir den Priifling, die aus den Festlegungen in
Abschnitt 3.4 abzuleiten sind, sind, sofern es fur das Nachweis-
ziel erforderlich ist, zu erfassen (z.B. Druck, Temperatur, elektri-
sche Spannung, elektrische Stromstérke, einzuhaltende Grenz-
werte). Werden die Betriebsbedingungen nicht oder nur teilweise
bei der Priifung berlcksichtigt, so sind deren Auswirkungen auf
andere Weise (z. B. durch Berechnung) zu erfassen.

5.3
5.3.1

Anforderungen an die Anregung
Belastung

(1) Zur experimentellen Ermittlung der Anregung am Aufstellort
sind die Festlegungen gemafl den Abschnitten 4.2, 5.2 und 5.4
zu beachten.

(2) Die fur die Prifung maRgebende Belastung ist entspre-
chend den vorgegebenen Lastanahmen (z.B. statische Ersatzla-
sten, Antwortspektrum, Zeitverlaufe) fir die Anregungsrichtungen
am Aufstell- oder Einbauort festzulegen.

(3) Bei der Prifung ist der Priifling so anzuregen, da? minde-
stens die vorgegebenen Lastannahmen erfillt werden.

(4) Die jeweils gewahlte Anregung muf grundsétzlich der maf3-
gebenden Erdbebenbelastung gleichwertig sein. Bei der Anre-
gung mit erzwungenen Schwingungen gemaR Abschnitt 5.3.6 ¢
ist der Nachweis der Gleichwertigkeit bevorzugt durch einen
Spektrenvergleich zu erbringen. Andere Nachweismethoden, z.
B. Uber die spektrale Leistungsdichte, sind zulassig.

(5) Von der Forderung nach Gleichwertigkeit der Belastung darf
abgewichen werden, wenn die Erfilllung des Nachweiszieles
durch Extrapolation mdglich ist (z. B. bei Beanspruchungen im
linearen Bereich).

5.3.2  Spektrenvergleich

Zur Sicherstellung der Gleichwertigkeit von Antwortspektren sind
folgende Bedingungen zu erfillen:

a) Bei unbekanntem Schwingverhalten des Pruflings ist sicher-
zustellen, daR die vorgegebenen Spektren durch die Gesamt-
heit der aufgebrachten Priifanregungen erreicht werden. Dies
ist erfillt, wenn die Kontrollfrequenz-Schrittweite nicht gréRer
ist als 10 % der jeweils vorhergehenden Frequenz. Die tiefste
Kontrollfrequenz darf nicht héher als 0,4 Hz sein, die hdchste
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Kontrollfrequenz mufd mindestens gleich der oberen
Grenzfrequenz sein. Das erzeugte Spektrum darf das vor-
gegebene Spektrum nur an 10 % der genannten Kontroll-
frequenzen um hdchstens 10 % unterschreiten. Dieser
Nachweis ist fir den jeweils anzusetzenden Dampfungs-
wert aus Tabelle 4-2 zu erbringen.

b) Sind die charakteristischen Frequenzen des Priflings
bekannt, so ist es ausreichend, wenn durch die Testsi-
gnale die vorgegebenen Spektren bereichsweise einge-
hullt werden. Der Nachweis ist dabei bei den charakteristi-
schen Frequenzen und zusétzlich bei den um + 10 % da-
von entfernten Frequenzen zu fuhren. Der Nachweis der
Gleichwertigkeit ist fur zuverlassig ermittelte Dampfungs-
werte oder fiir den jeweils anzusetzenden Dampfungswert
aus Tabelle 4-2 zu erbringen.

5.3.3  Achsen der Anregung

(1) Grundsatzlich sind die Anregungen bei der Priifung
gleichzeitig in allen drei Raumachsen aufzubringen.

(2) Eine getrennte Aufeinanderfolge der richtungsbezoge-
nen Einzelbelastungen ist zuléssig, wenn

a) das Nachweisziel eine Uberlagerung der entsprechenden
Reaktionen des Priflings gestattet, oder

b) gezeigt wird, dal das Priiflingsverhalten (Eigenfrequen-
zen, Steifigkeiten) oder die Anforderungsspektren (Fre-
guenzbereiche mit groRen Uberhdhungen) in den einzel-
nen Achsen unabhéngig voneinander sind, oder

c) die Prifanregungen die Mehrachsigkeit der Erdbebenan-
regung durch entsprechend héhere Anregung beriicksich-
tigen.

Hinweis:

Beispiel fur die Uberlagerung von Belastungen: Im Falle gefor-
derter dreiachsiger, jedoch nur simultan zweiachsig (vertikal mit
horizontal) durchgefuhrter translatorischer Anregung erfolgt die
Prifung nacheinander in zwei um 90° versetzten horizontalen
Achsen jeweils mit der vertikalen Anregung kombiniert; als Ho-
rizontalamplitude wird dabei jeweils der Betrag der Resultieren-
den aus den in den beiden Horizontalachsen vorliegenden Be-
lastungen aufgebracht.

(3) Bei mehrachsiger Prifanregung mit fester Phasenzu-
ordnung sollen gleichphasige und um 180° phasenverscho-
bene Anregungssignale so kombiniert werden, daf3 sich ins-
gesamt vier verschiedene Priiflaufe ergeben.

Die Anregung zur Ermittlung der Kennwerte soll vorzugsweise
einachsig erfolgen.

5.3.4  Querbewegungen

(1) Querbewegungen orthogonal zur jeweiligen Anregungs-
richtung oder -ebene sind zu erfassen.

(2) Die Amplituden dieser Querbewegungen sollen nicht
mehr als 25 % der Sollwerte in der jeweiligen Anregungsrich-
tung oder -ebene betragen. Wird dieser Wert uberschritten,
so ist zu begrunden, daR keine unzuléssige Verminderung der
Beanspruchung eintritt.

5.3.5  Anforderungen an einzelfrequente Prifanregungen

(1) Zur Kontrolle der Anregung darf bei einzelfrequenter
Anregung der gemessene Amplitudenwert a-sub-n der anre-
genden Frequenz in der vorgeschriebenen Anregungsrichtung
héchstens um minus 10 % vom entsprechenden Sollwert
abweichen.

(2) Der Storschwingungsanteil soll bis zum Fiunffachen der
héchsten Priffrequenz den Wert von d = 100 % nicht Uber-
schreiten.

d=1 ades— aa [100in Prozent (5-1)
an

Hierbei bedeuten :
d  Stdrschwingungsanteil in Prozent

ages Effektivwert der Beschleunigungsamplitude innerhalb des zu
Uberwachenden Frequenzbereiches

a, Effektivwert der vorgegebenen Beschleunigungamplitude
bei der anregenden Frequenz

Ein hoéherer Stérschwingungsanteil wirkt bei Beanspruchungs-
prifungen prufverscharfend und darf, sofern mit dem Nachweis-
ziel vereinbar, zugelassen werden.

5.3.6  Experimentelle Verfahren fir die Prifanregung

Die folgenden Verfahren fiir die Prifanregung sind mit den Ein-
schrankungen gemaf der Abschnitte 5.4 bis 5.6 zulassig:

a) statische Verfahren

Hierunter sind die Verfahren zu verstehen, bei denen sich die
fur das Nachweisziel maRgebenden GrofRen wéahrend der
Versuchsdauer nicht oder nur so andern, dall dynamische
Einflisse vernachlassigbar sind (z. B. statische Auslenkver-
suche).

b) Verfahren der freien Schwingungen
Hierunter sind die Verfahren zu verstehen, bei denen das
System nach einer anfangs aufgebrachten Belastung schwin-
gungstechnisch  sich selbst Uberlassen bleibt (z.B.
Ausschwingversuche, Riickschnellversuche).

c) Verfahren der erzwungenen Schwingungen
Hierunter sind die Verfahren zu verstehen, bei denen tber die
gesamte Versuchsdauer eine zeitabhangige Anregung vor-
handen ist. Die Anregung kann dabei einzelfrequent oder
mehrfrequent erfolgen.

Als Prufanregung dirfen z.B. Sinus, Gleitsinus, Sinusschwebung
verwendet werden.

Als mehrfrequente Priifanregungen duirfen z.B. Rauschen, spek-
trumkompatible Zeitverlaufe, Uberlagerung mehrerer Einzelfre-
guenzen verwendet werden.

54
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Mechanische Systemanalyse

Ermittlung von Systemeigenschaften und Kennwerten
(Nachweisschritt A-B gemaf Bild 3-1)

(1) Die Anregung zur Ermittlung der Kennwerte soll vorzugs-
weise einachsig erfolgen.

(2) Die Ermittlung der statischen Kennwerte (lokale und globale
Steifigkeiten) darf dann bei geringeren Werten als bei der maR-
gebenden Erdbebenbelastung erfolgen, wenn die Extrapolierbar-
keit der Ergebnisse gegeben ist (z. B. bei Beanspruchungen im
linearen Bereich). Die statischen Verfahren gemafy Abschnitt
5.3.6 a sollen hierbei vorzugsweise angewendet werden. Die
uebrigen Verfahren gemaR Abschnitt 5.3.6 dirfen angewendet
werden.

(3) Die Ermittlung von Dampfungswerten darf grundsatzlich nur
mit den Verfahren gemaf der Abschnitte 5.3.6 b und 5.3.6 ¢
erfolgen. Eine konservative Abschatzung darf mit dem Verfahren
nach Abschnitt 5.3.6 a durchgefiihrt werden (Messung der stati-
schen Hysterese). Hierbei gelten die folgenden Einschréankungen:

a) Fur die Verfahren gemaR Abschnitt 5.3.6 b ist bei Ermittlung
der Dampfung durch Ausschwingversuche zu beachten, dal
die Ausschwingzeit neben der Systemdampfung auch durch
die Energieableitung in angrenzende Systeme beeinflu3t wer-
den kann.

b) Fir die Verfahren gemafR Abschnitt 5.3.6 ¢



ba) ist bei Einzelfrequenzanregung (Sinusanregung) mit
fester oder gleitender Frequenz darauf zu achten, daR
die Anregung genugend lange ansteht, oder dal3 die
Frequenzanderungsgeschwindigkeit genligend gering
ist, damit der eingeschwungene Zustand néherungs-
weise realisiert wird,

soll bei der Gleitsinusanregung grundsétzlich eine
Frequenzanderungsgeschwindigkeit von maximal ei-
ner Oktave/min angewendet werden. Hohere Fre-
quenzanderungsgeschwindigkeiten missen im Ein-
zelfall begriindet werden,

bc) darf die Dadmpfung aus der Schwingungsiuiberhéhung
an geeigneten Punkten des Priflings ermittelt werden
(z.B. aus Resonanziiberh6hung, Halbwertsbreite oder
Ubertragungsfunktion),

bd) darf eine untere Schranke flr die bezogene Damp-

fung D des Priiflings gemaR Gleichung (5-2) ermittelt
werden.

bb

~

D= i (100 in Prozent (5-2)
210

Hierbei bedeuten :

D Dampfung des Pruflings in Prozente der kritischen
Dampfung

Q maximale Uberhdhung des Amplitudenfrequenzgan-
ges

(4) Die Ermittlung der ubrigen dynamischen Kennwerte (z.B.
Eigenfrequenzen, Eigenschwingungsformen) ist mit dem
Verfahren gemaf Abschnitt 5.3.6 b oder mit einem der Ver-
fahren gemaR Abschnitt 5.3.6 ¢ durchzufihren.

5.4.2  Ermittlung der Belastungen (Nachweisschritt B-C
gemaf Bild 3-1)
5.4.2.1  Verfahren

Die im folgenden angegebenen Verfahren sind zur Ermittlung
der Krafte und Momente am Prifling anzuwenden:

a) Statische Verfahren

Falls als BelastungsgréRe eine Auslenkkraft, die aus der
Ersatzbeschleunigung ag;i nach Gleichung 4-5 ermittelt
wurde, angesetzt wird, sollen die statischen Verfahren
gemal Abschnitt 5.3.6 a nur fir Systeme mit hinreichend
homogener Massenverteilung angewendet werden. Vor-
aussetzung fur die Ermittlung von ag; ist dabei die Kennt-
nis oder eine konservative Abschéatzung der Dampfung
des Priiflings (z. B. Werte aus Tabelle 4-2).

b) Verfahren der freien Schwingungen

Es ist sicherzustellen, dal} wenigstens bei einem Zyklus
der freien Schwingungen die geforderte Beschleunigung
ag, nach Gleichung 4-5 aufgebracht wird. Das Verfahren
ist insbesondere fiir Komponenten mit hinreichend homo-
gener Massenverteilung geeignet. Voraussetzung fir die
Ermittlung von ag; siehe Abschnitt 5.4.2.1 a.

¢) Verfahren der erzwungenen Schwingungen

Fir die Ermittlung der Belastungen durfen die Verfahren
der erzwungenen Schwingungen (Abschnitt 5.3.6 c¢) an-
gewendet werden.

5.4.2.2
54221

FuRpunktanregung
Allgemeine Anforderung

Die Anregung des Priflings ist grundséatzlich an der Priflings-
befestigung zu erfassen. Davon darf abgewichen werden,
wenn sichergestellt wird, daf} die Schwingungen von Mef3-
und Befestigungspunkt in Phase und Betrag Gibereinstimmen.
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5.4.2.2.2  Einzelfrequenzanregung

(1) Bei der Anregung mit nur einer Einzelfrequenz und unbe-
kannten Eigenfrequenzen des Pruflings muf3 die Erregung so
hoch gewahlt werden, daR das Pruf-Antwort-spektrum das Anfor-
derungs-Antwortspektrum gemafd Abschnitt 5.3.2 einhdillt.

(2) Bei der Anregung mit mehreren Einzelfrequenzen bei unbe-
kannten Eigenfrequenzen des Priiflings sind die Priiffrequenzen
so zu wahlen, daR die Einhtllende aller Pruf-Antwortspektren das
Anforderungs-Antwortspektrum geman Abschnitt 5.3.2 einhdillt.

(3) Sind die Eigenfrequenzen des Priflings bekannt und liegen
sie innerhalb des Priffrequenzbereiches, so reicht es aus, bei
diesen Eigenfrequenzen zu prufen. Dabei muR3 das jeweilige
Prif-Antwortspektrum an diesen Stellen das Anforde-
rungs-Antwortspektrum erreichen oder iberschreiten.

(4) Bei Priflingen mit Starrkdrperverhalten ist eine Prifung mit
dem Starrkdrperbeschleunigungswert ausreichend. Diese darf
statisch oder dynamisch bei beliebigen Frequenzen kleiner oder
gleich der oberen Grenzfrequenz erfolgen.

(5) Fdur jede Priflingsfrequenz im Priffrequenzbereich ist in der
Richtung i die folgende Anregungsamplitude Ai(f) zulassig.

_,.ailf.Dff))
a; (f) = ki DGCWS ki [
Hierin bedeuten

i Index fur Richtung X, y (horizontal), z (vertikal)
f Frequenz in Hz

(5-3)

D(f) Dampfung bei der jeweiligen Frequenz f

ai () Anregungsamplitude in der Richtung i bei der Fre-
quenz f

Ao Starrkérperbeschleunigung  (Nullperiodenbeschleuni-
gung) in der Richtung i

a; (f, D(f)) Spektralwert der Beschleunigung in der Richtung i

U(f, D(f)) Anregungsspezifischer Uberhéhungsfaktor, zu ent-

nehmen aus Bild 5-1 oder Bild 5-2 (je nach Anregung)

ki Faktor zur Erfassung der Beitrdge mehrerer Eigenfor-
men, falls jeweils nur eine Eigenform angeregt wird.
ki=1, wenn mehrere Eigenformen gleichzeitig ange-
regt werden oder wenn nur eine Eigenform im Pruffre-
gquenzbereich liegt.

ki=\/5, wenn jeweils nur eine Eigenform angeregt
wird und mehrere Eigenformen im Pruffrequenzbereich
liegen.
(6) Je nach Art der Anregung am Aufstellort ist eines der Ver-
fahren a) oder b) fur die Ermittlung von a; (f,D(f)) auszuwahlen:

a) Vorwiegend zweiachsige Anregung am Aufstellort (eine hori-
zontale und die vertikale Richtung). Je nach Testanregung
sind a; (f,D(f)) und a,; folgendermassen zu ermitteln:

aa) Einachsige Testanregung:

ai(f, D(N) = /a2 (f,D(f)) +aZ(f, D(f) (5-4)
ay = \/agx + a%z (5-5)

ab) Zweiachsige Testanregung oder einachsige Testanre-
gung, wenn die Bedingungen nach Abschnitt 5.3.3 Absatz

2b) (Entkoppelung der Achsen) erfillt sind:
ai(f, D(f)) = ax,y.z (f, D(f)) (5-
6)
Aoj = Aox, y, z (5-
7)

b) Dreiachsige Anregung am Aufstellort. Je nach Testanregung
sind a; (f,D(f)) und a,; folgendermal3en zu ermitteln:
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ba) Einachsige Testanregung:

a (f,D() :\/ai (f.D(f)) +a; (f,D(f)) +aZ (f,D(f)
(5-8)

2 2 2
8oi =4/ Aoy Ty tag,
(5-9)

bb) Zweiachsige Testanregung (horizontal und vertikal):
vertikal:

ai (f, D(P)) = a (f, D(f))

(5-10)

Aoj = Aoz
(5-11)
horizontal:

a (1D() =+[a2(f,D()) +a2(f, D(f))
(5-12)
Qoi = \/ agx + agy

(5-13)

bc) Dreiachsige Testanregung oder ein- oder zweiachsige
Testanregung, wenn die Bedingungen nach Abschnitt
5.3.3 Absatz 2 b) (Entkoppelung der Achsen) erfillt

sind:
510 a; (f, D(f)) = axy,z (fv D(f))
Aoi = Aox,y, z
(5-15) y

(7) Grundsatzlich sollte die Dampfung fiir ausgepréagte unte-
re Eigenfrequenzen experimentell ermittelt werden. Es dirfen
jedoch auch die Werte der Tabelle 4-2 angewendet werden.
lhre Anwendbarkeit ist nach der Prifung durch Auswertung
der Prifergebnisse zu belegen.

(8) Fur héhere Eigenfrequenzen sind bevorzugt die Damp-
fungswerte aus Tabelle 4-2 anzusetzen, da die Dampfungen
experimentell (z. B. aus dem Ubertragungsverhalten) hierfiir
gewdhnlich nicht genau bestimmbar sind.

(9) Wenn die Prufbeschleunigung den Wert der Starrkor-
perbeschleunigung nicht erreicht, ist in einem weiteren Priif-
schritt eine Beschleunigung gleich der Starrkdrperbeschleuni-
gung aufzubringen. Dies darf statisch oder dynamisch auf3er-

halb der Eigenfrequenzen bei beliebigen Frequenzen kleiner oder
gleich der oberen Grenzfrequenz erfolgen.

54.2.23

Hinweis:

Bei gegebener Erdbebenanregung (durch vorgegebene Zeitverlaufe,
kiinstlichen Zeitverlauf, Spektren) ist es immer mdglich, als Ver-
suchseingabesignale kinstliche Zeitverlaufe, Rauschsignale oder
mehrfrequente Signale zu generieren.

Mehrfrequenzanregung

(1) Bei vorgegebenen Zeitverlaufen als Erdbebenanregung
dirfen diese auch als Versuchseingabe verwendet werden.

(2) Sind mehrere Zeitverlaufe vorgegeben, so sind diese als
Versuchseingabesignal zu verwenden. Bei mehr als drei Zeitver-
laufen dirfen drei reprasentative Zeitverlaufe als Versuchseinga-
besignale ausgewahlt werden.

(3) Erfolgt die Prifung mit kiinstlichen Zeitverlaufen, Rausch-
oder Mehrfrequenzsignalen, so ist ein vollstdndiges Signal zu
verwenden. Dabei genugt ein Prufdurchlauf. Ein Signal gilt als
vollstandig, wenn es das Anforderungs-Antwortspektrum zwi-
schen der oberen und unteren Grenzfrequenz voll einhillt geman
Abschnitt 5.3. Ein Signal gilt auch dann als vollstandig, wenn es
das AnforderungsAntwortspektrum an den Resonanzfrequenzen
des Priflings abdeckt.

(4) Die kinstlichen Zeitverlaufe sind gemaR Abschnitt 3.5,
jedoch auf der Grundlage der Antwortspektren am Einbauort des
Priflings zu generieren.

(5) Wenn die Prifbeschleunigung den Wert der Starrkérperbe-
schleunigung nicht erreicht, ist in einem weiteren Prifschritt eine
Beschleunigung gleich der Starrkdrperbeschleunigung aufzubrin-
gen. Dies darf statisch oder dynamisch auRerhalb der Eigenfre-
qguenzen bei beliebigen Frequenzen kleiner oder gleich der obe-
ren Grenzfrequenz erfolgen.

5.4.2.3  Schwerpunktanregung

(1) Die Schwerpunktanregung (z. B. im eingebauten Zustand in
der Anlage) darf nur bei Komponenten mit hinreichend homoge-
ner Massenverteilung angewendet werden.

(2) Esist sicherzustellen, daR die geforderte Beschleunigung ag
nach Gleichung 4-5 aufgebracht wird.

(3) Bezuglich der Anforderungen an die Prufanregung (z.B.
Priffrequenzen oder Priffrequenzbereich) gelten die gleichen
Anforderungen wie bei Fu3punktanregung.
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Bild 5-1: Uberhéhungsfaktoren bei Sinusanregung und Anregung durch Sinusschwebung mit konstanter Frequenz
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Bild 5-2: Uberhéhungsfaktoren bei Gleitsinusanregung
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5.5  Experimentelle Beanspruchungsanalyse

5.5.1  Allgemeines

In der experimentellen Beanspruchungsanalyse ist der Nach-
weis der Erfilllung der sicherheitstechnischen Aufgabenstel-
lung gemafl Abschnitt 3.8 zu erbringen. Dazu ist die Bean-
spruchungsermittlung gemaR Abschnitt 5.5.2 durchzufiihren
und der Zulassigkeitsnachweis gemafl Abschnitt 5.5.3 zu
erbringen.

5.5.2  Beanspruchungsermittlung:

(Nachweisschritt C-D gemaf Bild 3-1)

Zur experimentellen Beanspruchungsermittiung dirfen die
Verfahren nach Abschnitt 5.3.6 verwendet werden.

5.5.3  Zuléssigkeitsnachweis: Standsicherheit, Integritéat
Funktionsféhigkeit

(Nachweisschritt D-E gemaR Bild 3-1)

(1) Zum Nachweis der Zulassigkeit der Beanspruchungen
dirfen die Verfahren gemafl Abschnitt 5.3.6 mit folgenden
Festlegungen angewendet werden:

a) Das Verfahren gemaR Abschnitt 5.3.6 a darf bezuglich der
Funktionsfahigkeit nur bei verformungsbedingtem Versa-
gen angewendet werden.

b) Beim Nachweis der Funktionsfahigkeit wahrend der Bean-
spruchung muf3 bei Anwendung des Verfahrens geman
Abschnitt 5.3.6 b die Ausschwingzeit grof3er als die Funk-
tionszeit fur ein sicherheitstechnisch notwendiges Funkti-
onsintervall sein. Hierbei ist zusatzlich die Amplitudenab-
nahme zu beachten.

(2) Zum Nachweis der Sicherheit gegen Versagen sind
unter anderem die folgenden Vorgehensweisen zuldssig:

a) Zum Nachweis der Standsicherheit und der Integritét kann
durch Spannungs- oder Dehnungsmessungen an signifi-
kanten kraftibertragenden Bauteilen der Priflinge gezeigt
werden, dafd die zulassigen Spannungen gemafR Abschnitt
4.4.2.1 nicht Uberschritten werden.

b) Zum Nachweis der Funktionsféhigkeit kann durch Kon-
trolle der auftretenden Verformungen gezeigt werden, daf
bei der Beanspruchung kein unzuléssiger Zustand auftritt.

¢) Werden keine Spannungen oder Verformungen nachge-
wiesen, so ist es zulassig, die Belastung im Versuch um
einen Sicherheitsfaktor S zu erhdhen. Der Sicherheitsfak-
tor S ist gemaR Gleichung (5-16) zu ermitteln:

S=S5:"'S,
Hierbei bedeuten
S: Faktor gegen Versagen S;=1,1

S, Faktor bei einer reduzierten Anzahl von Priflingen
(Ubertragungsfaktor) 1,0 < S, < 1,4
Wenn nachweislich der beziglich des Nachweiszieles

unglnstigste Priifling ausgewahlt wurde, darf der Faktor
Sz = 1,0 gewahlt werden.

(5-16)

(3) Falls ein Nachweisziel mit einer Sicherheit gemaR Ab-
satz 2 nachgewiesen werden muf3, gilt das Nachweisziel als
erreicht, wenn

a) aus einer Grenzbeanspruchungsprufung bezilglich des
geforderten Schutzzieles mindestens der Sicherheitsfaktor
geman Absatz 2 folgt, oder

b) eine Prufung mit um den Sicherheitsfaktor gemal Absatz
2 erhdhten Beanspruchungen durchgefuhrt wird und das
Nachweisziel dabei eingehalten wird, oder

c) bei einer Prifung mit Nennbeanspruchung eine Sicher-
heitsreserve in den Spannungen oder den Verformungen
nachgewiesen wird, oder

d) durch Extrapolation von einem Prifbeanspruchungszu-
stand niedriger als der erforderliche Erdbebenbeanspru-
chungszustand die Einhaltung der Sicherheit gemal Ab-
satz 2 nachgewiesen werden kann.

(4) Wenn beim Standsicherheits-, Integritéts oder Funkti-
onsféhigkeitsnachweis keine Anforderungen an die Einhal-
tung bestimmter mechanischer Spannungs- oder Dehnungs-
grenzen gestellt sind, gilt der Zulassigkeitsnachweis mit be-
standener Prifung als erbracht.

5.6  Zusammenfassung mehrerer Nachweisschritte

(1) Beider Zusammenfassung mehrerer Nachweisschritte in
einem Prufschritt brauchen die Anforderungen fur die enthal-
tenen Teilschritte nur insoweit beachtet zu werden, wie sie fur
die jeweiligen Nachweisziele erforderlich sind. Es braucht nur
das jeweilige Priifziel nachgewiesen zu werden (Beispiel:
Beim ausschlielRlichen Priifziel Funktionsféhigkeit ist die
Nachweisfihrung in einem einzigen Schritt ohne Ermittlung
von Zwischenwerten zul&ssig).

(2) Nachfolgend sind Beispiele fur die Zusammenfassung
mehrerer Nachweisschritte aufgefuhrt:

a) Belastungsversuche ohne Ermittlung der Kennwerte
(Nachweisschritte A-C, A-D, A-E gemaR Bild 3-1):
EingangsgrofRe am Befestigungspunkt des Priflings (Ant-
wortspektren oder Zeitverlaufe).

Kenntnisse Uber das Schwingverhalten des Priflings lie-
gen nicht vor (Wird die Dampfung abgeschéatzt oder aus
Tabelle 4-2 enthommen, so gelten die nachfolgend unter
b) genannten Voraussetzungen).

Uber die vorher bei den einzelnen Nachweisschritten an-
gegebenen Randbedingungen hinaus gelten folgende
Festlegungen:

aa) Die statischen Verfahren gemaf Abschnitt 5.3.6 a und
die Verfahren mit freien Schwingungen gemaR Ab-
schnitt 5.3.6 b dirfen nicht angewendet werden, da
hierfir die Kenntnis der Priflings-Dampfung erforder-
lich ware.

ab) Anwendung der Verfahren mit erzwungenen Schwin-
gungen gemaf Abschnitt 5.3.6 ¢ muf} die Anregeam-
plitude mindestens der Nullperiodenbeschleunigung
am Einbauort des Priflings entsprechen. Bei einzel-
frequenten Prufanregungen gilt diese Forderung fur
alle Frequenzen im Uberhéhungsbereich der Anforde-
rungsantwortspektren.  Bei  spektrumkompatiblen
mehrfrequenten Priifanregungen muf3 die héchste An-
regungsbeschleunigung mindestens den Wert der
Nullperiodenbeschleunigung erreichen.

b) Kombination der Belastungsermittiung mit anschlieBenden
Nachweisschritten (Nachweisschritte B-D, B-E gemaf
Bild 3-1): Es sind die bei den einzelnen Nachweisschritten
genannten Festlegungen zu beriicksichtigen.

c) Beanspruchungsanalyse und Nachweis der Zulassigkeit
der Beanspruchungen in einem Prifschritt (Nachweis-
schritte C-E gemaR Bild 3-1): Es sind die bei den einzel-
nen Nachweisschritten genannten Festlegungen zu be-
ricksichtigen.

5.7 Dokumentation

Die Dokumentation soll folgende Angaben umfassen:
a) Zum Prifling

aa) Priflingskennzeichnung

ab) Identifikation des Priflings

ac) Nachweisziel
b) Zum Versuchsaufbau

ba) Beschreibung der Versuchs-, Mef3- und Datenerfas-
sungsanlage



bb) Versuchsbedingungen
bc) MeRstellenplan
¢) Zur Versuchsdurchfihrung
ca) Datum der Versuchsdurchfiihrung
cb) Testinstitut
cc) Art des Anregungssignals
cd) Anregungsamplitude
ce) Frequenzbereich
cf) Anregungsrichtung
cg) besondere Beobachtungen.

6  Alternative Nachweismadglichkeiten

6.1  Allgemeines

Anstelle eines rechnerischen oder experimentellen Nachwei-
ses fur ein maschinen- oder elektrotechnisches Anlagenteil
darf alternativ die ausreichende Sicherheit im Lastfall Erdbe-
ben auch durch Analogiebetrachtung oder durch Plausibili-
tatsbetrachtung nachgewiesen werden. Detailregelungen sind
komponenten- und situationsspezifisch und deshalb im Ein-
zelfall festzulegen, z. B. Verlegerichtlinien fur Rohrleitungen.

6.2  Nachweise durch Analogiebetrachtung

Bei der Analogiebetrachtung ist von Referenzergebnissen
rechnerischer oder experimenteller Nachweise gemafl der
Abschnitte 4 oder 5 auszugehen. Hierbei sind folgende
Grundsétze zu berucksichtigen:

a) Kennwerte und Systemeigenschaften

Die Referenzkennwerte dirfen als anzusetzende Kenn-
werte verwendet werden, falls folgende Bedingungen er-
fullt sind:
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aa) Die statischen Referenzkennwerte durfen als stati-
sche Kennwerte (lokale und globale Steifigkeiten)
verwendet werden, wenn die Konstruktion und der
Elastizitatsmodul des Werkstoffes anndhernd gleich
sind. Im nichtlinearen Bereich muf} zusatzlich das
Werkstoffverhalten bis zur behandelten Spannungs-
héhe annahernd gleich sein.

ab) Neben den in Tabelle 4-2 angegebenen Dampfungs-
werten dirfen auch experimentell ermittelte Damp-
fungswerte verwendet werden, wenn diese reprasen-
tativ fur den jeweiligen Anwendungsfall sind.

Die dynamischen Referenzkennwerte durfen als dy-
namische Kennwerte (z. B. Eigenfrequenzen, Eigen-
schwingungsformen) verwendet werden, wenn anné-
hernd gleiche statische Kennwerte und eine ver-
gleichbare Konstruktion vorliegen.

b) Die Referenzbelastungen dirfen fiur die anzusetzenden
Belastungen zugrundegelegt werden, wenn die Kennwerte
(Systemeigenschaften) annéahernd gleich sind und die
Referenzanregung am Aufstellort gleich oder gréRer ist als
die anzusetzende Anregung oder wenn eine Extrapolation
auf héhere Anregungen moglich ist.

ac)

6.3  Plausibilitatsbetrachtung

Anstelle eines rechnerischen oder experimentellen Nachwei-
ses der seismischen Auslegung von maschinen- oder elek-
trotechnischen Anlagenteilen darf eine Plausibilitatsbetrach-
tung auf der Basis der Auslegung des Anlagenteils fir andere
Lastfalle durchgefiihrt werden. Dabei ist nachzuweisen, dafl3
aufgrund der Konstruktion oder nach konstruktiven Ertlichti-
gungen eine ausreichende Sicherheit gegen deren Versagen
bei dem Lastfall Erdbeben als sichergestellt angesehen wer-
den kann.
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Anhang A

Krane und deren Stahltragwerke

A1l Allgemeines

Wegen der geringen Wahrscheinlichkeit der Gleichzeitigkeit
von Erdbeben und Kranbetrieb mit Last darf der Nachweis fir
die Krananlage ohne angehéngte Last (gemaf3 KTA 3902
Abschnitt 4.5) in der vorgesehenen Parkposition des Kranes
erfolgen.

A2 Lastluberlagerung
Es sind zu Uberlagern:

a) Eigenlasten (ohne Eigenlastbeiwert ¢)
b) Lasten aus Bemessungserdbeben.

A 3 Zulassige Spannungen in Bauteilen
(1) Folgende zulassige Spannungen sind anzusetzen:
a) Zug und Biegung zul0=1,0"Og

b) Druck, wenn Knicken zul 0=1,0 Os
oder Beulen nicht maf’gebend ist.

zuIT:%
V3

zul Oy =1,0 Og

c) Schub

d) Vergleichsspannung

mit Og = Streckgrenze

(2) Sind Stabilitatsnachweise zu fiihren, so dirfen die in
Tafel 7 von DIN 4114 Teil 1 fur den Belastungsfall 2
(Lastfall HZ nach DIN 15 018 Teil 1) angegebenen Si-
cherheitsbeiwerte um den Faktor 0,75 abgemindert wer-

den.
Festigkeitsklasse 4.6 ‘ 5.6 ‘ 6.6 ‘ 10.9
Spannungen in N/mm”®

Steckgrenze o bzw. o 240 | 300 | 360 | 900
Zugfestigkeit 400 | 500 | 600 | 1000
O (Spannungsquerschnitt As)? | 192 | 240 | 288 | 640
T4 ( Schaftquerschnitt ) 200 | 250 | 300 | 500
Ovqr ( Schaftquerschnitt ) 216 | 270 | 324 | 720
" Berechnung nach DIN 18800 Teil 1 Abschnitt 7.2.3.1

Tabelle A 5-1:  Rechnerische Grenzspannung fur Schrau-
ben bei Nachweisen in SL-, SLP- und Z-

Verbindungen

A4

Es sind die 1,2-fachen Werte fiir den Lastfall HZ nach
DIN 15 018 Teil 1 anzusetzen.

Zulassige Spannungen in Schweillndhten

A5

Es sind die in den Tabellen A 5-1, A 5-2 und A 5-3 ange-
gebenen Werte anzusetzen.

Zuléssige Spannungen in Schrauben

Verbindung Grenz- Ge- Hinweis
zustand brauchs-
zustand
gleit-
fest
ja Nevg=H Py - u = Reibeiwert
1 nach DIN
|| 18 800 Teil 1
GV |nein |wie SL-Ver-|zul Ngy =|Py = Vorspann-
2 bindungen v kraft in der
Py Schraube
nach DIN
18 800 Teil 7
ja wie SL-Ver- -
3|GvP bindungen
ja wie zul Z = Gleitlast Nevzgr
4 Z-Verbin- 06 |Z>0,6P;:Nevzg
dungen Py =0
yAYS Z= O,GPV:Nevzgr
0,2
NG\/gr
Z <06P:linear
e Interpolati-
on zwischen
|| 0,2und 1,0
nein | wie zul Z=0,6 | Abscheren wie
5 Z-Verbin- Py SL-Verbindung
dungen en
Tabelle A 5-2: Rechnerische Grenzlasten fir GV-,
GVP-, und ZV-Verbindungen mit hoch-
festen vorgespannten Schrauben
Spannungen | nicht  vorgespannte | vorgespannte
(N/mmz) Verbindungen Verbindungen

OlLgr 2 Os 3 0s

(os = FlieBgrenze des Werkstoffes der Bauteile )

Tabelle A 5-3:  Rechnerische Grenzspannung bei Loch-

leibungsbeanspruchung
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Anhang B
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Zusammenstellung der verwendeten Formelzeichen und Abkiirzungen

Beschleunigung
Ersatzbeschleunigung fir die Rich-
tung i

Beschleunigungswert aus dem Eta-
gen-Antwortspektrum fiir die Rich-
tung i

Effektivwert der Beschleunigungs-
amplitude innerhalb des zu Uberwa-
chenden Frequenzbereiches
Gebé&udebeschleunigung am  Auf-
stellort der Komponente (Nullperi-
odenbeschleunigung)
Anregungsamplitude in der Richtung
i bei der Frequenz f

Spektralwert der Beschleunigung in
der Richtung i

Effektivwert der vorgegebenen Be-
schleunigungsamplitude  bei  der
anregenden Frequenz
Starrkorperbeschleunigung  (Nullpe-
riodenbeschleunigung) in der Rich-
tung i

Spannungsquerschnitt der Schrau-
ben

horizontale Beschleunigung in
x-Richtung

horizontale Beschleunigung in
y-Richtung

vertikale Beschleunigung
Beanspruchungsstufe (Definition

siehe z. B. KTA 3201.2)
Stdérschwingungsanteil in Prozent
Beanspruchungsstufe (Definition
siehe z. B. KTA 3201.2) oder
Dampfung des Priflings in Prozent
der kritischen Dampfung

Dampfung bei der jeweiligen Fre-
quenz f

Dampfung  der  unterstiizenden
Struktur in Prozent der kritischen
Déampfung

Dampfung der Komponente in Pro-
zent der kritischen Dampfung

Anzahl der zu bericksichtigenden
Eigenformen

Faktor zur Erfassung der Beitrage
mehrerer Eigenschwingungen
Frequenz in Hz

obere Grenzfrequenz des Boden-
antwortspektrums

héchste maflgebende Gebaudefre-
quenz

tiefste malgebende Gebaudefre-
quenz

Gleitfeste Verbindung

Gleitfeste Verbindung mit Pal3schrauben

Lastfall (HS = Haupt- und Sonderla-
sten)

Anregungsrichtung (Index)

Anzahl der signifikanten Frequenzen
oberhalb der oberen Grenzfrequenz
Faktor zur Erfassung der Beitrage
mehrerer Eigenformen

Anzahl der Frequenzen bis zur obe-
ren Grenzfrequenz

Gesamtzahl der Frequenzen
rechnerische Grenzlast fur

zul Ngv
Nevzgr

Rpo.2

S

Si
SL-Verbindung
SLP-Verbindung

SRSS
Sst

Sy

S1

Sz
U(f,D(f))
Vv

zul Z
ZV-Verbindung

GV-Verbindungen

zulassige Last fur GV-Verbindungen
rechnerische Grenzlast far
GV-Verbindungen bei gleichzeitiger
Wirkung einer Zugkraft

primére Biegespannung

ortliche priméare Membranspannung
allgemeine primare Membranspan-
nung

Vorspannkraft

maximale Uberhdhung des Amplitu-
denfrequenzganges
Resultierende (Index)
Zugfestigkeit
Streckgrenze
0,2%-Dehngrenze
maximale resultierende GroRRe fur
eine Anregungsrichtung

maximale GrofR3e der i-ten eigenform
fur eine Anregungsrichtung
Scher-/Lochleibungsverbindung mit
Lochspiel <2 mm
Scher-/Lochleibungsverbindung mit
Lochspiel £ 0,3 mm
Quadratwurzelmethode

Bewegungs- oder SchnittgrofRe aus
dem statischen Lastfall mit der
Starrkérperbeschleunigung in  der
jeweiligen Anregungsrichtung.
Grenzfall: Sgi= 0 fur n=m

maximale Bewegungs- oder Schnitt-
gréRe aus den Relativverschiebun-
gen fUr eine Anregungsrichtung
Faktor gegen Versagen

Faktor bei einer reduzierten Anzahl
von Priiflingen (Ubertragungsfaktor)

oder

Anregungsspezifischer Uberho-
hungsfaktor
Resonanziiberh6hungsfaktor  nach
Bild 4-2

zuléssige Zugkraft in der Schraube
Vorgespannte Verbindung mit Zug-
beanspruchung

Formfaktor nach Tabelle 4-4
Reibbeiwert

0,2%-Dehngrenze

rechnerische Grenzzugspannung
rechnerische Grenzspannung bei
Lochleibungsbeanspruchung
Streckgrenze

Vergleichsspannung

rechnerische Grenzvergleichsspan-
nung

Schub

rechnerische Grenzschubspannung
Eigenlastbeiwert
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Anhang C

Bestimmungen auf die in dieser Regel verwiesen wird

Verwiesene Bestimmungen gelten nur in der in diesem Anhang angegebenen Fassung. Darin enthaltene
verwiesene Bestimmungen gelten nur in der Fassung, die vorlag, als die verweisende Bestimmung auf-

gestellt oder ausgegeben wurde.

KTA 2201.1

KTA 3201.2

KTA 3204

KTA 3205.1

KTA 3205.2

KTA 3902
DIN 2505
DIN 4114 Teil 1

DIN 15018 Teil 1
DIN 18 800 Teil 1
DIN 18 800 Teil 7

(6/90)
(3/84)
(3/84)

(6/82)

(6/90)

(11/83)
(10/64)
(7/52)

(11/84)
(3/81)
(5/83)

Auslegung von Kernkraftwerken gegen seismische Einwirkungen Teil
1: Grundsatze

Komponenten des Primérkreises von Leichtwasserreaktoren Teil 2:
Auslegung, Konstruktion und Berechnung

Reaktordruckbehalter-Einbauten

Komponentenstutzkonstruktionen mit nichtintegralen Anschliussen Teil
1: Komponentenstiitzkonstruktionen mit nichtintegralen Anschlissen
fur Primarkreiskomponenten

Komponentenstitzkonstruktionen mit nichtintegralen Anschlissen Tell
2: Komponentenstitzkonstruktionen mit nichtintegralen Anschliissen
fur druck- und aktivitatsfuhrende Komponenten in Systemen aulRer-
halb des Priméarkreises

Auslegung von Hebezeugen in Kernkraftwerken
Berechnung von Flanschverbindungen

Stahlbau; Stabilitatsfalle (Knickung, Kippung, Beulung) Berechnungs-
grundlagen, Vorschriften

Krane; Grundsatze fir Stahltragwerke, Berechnung
Stahlbauten; Bemessung und Konstruktion

Stahlbauten; Herstellen, Eignungsnachweise zum Schwei3en
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Stichwortverzeichnis

Alterungseffekte 3.8 (8)

Analogiebetrachtung 3.6 (4); 3.7 (5); 3.8 (7); 6.1; 6.2

Anforderungsantwortspektrum 2 (2); 5.3.3 (2) b); 5.4.2.2.2;
5.4.2.2.3 (3); 5.6 (2)

Antwortspektrum 2 (1), (2), (8), (11); 3.5; 3.10 (l); 4.2.2.; Bild
4-1,4-3,4-4; 4.3.1.3c) ; 4.3.2.1 ; 4.3.2.4 ; 5.3.1 (2), (3);
5.3.2;5.4.2.2.3 (4); 5.6 (2); 6.2 a)

Aufstellort (der Komponente) 2 (10); 3.6; 3.7.1; 3.8 (2) a); 4.2;
Bild 4-1, 4-4; 4.5 a); 5.3.1 (1), (2); 5.4.2.2.2 (6); 6.2 b)

Auslegung 3 (1); 4.2.2.2;6.3

Beanspruchungsanalyse 3.8; 4.4

-, experimentelle 3.8 (6); 5.5

-, rechnerische 3.8 (5)
Beanspruchungsstufe 4.4.2.1.2; 4.4.2.4 (3)

Dampfung, allgemein 3.5 (3) b); 3.7 (2) a); 4.2.2.1 (3); 4.3.1.4
(3) b); 5.4.2.1 a); 5.4.2.2.2 (7), (8); 5.6 (2)
-, kritische 2 (3); 4.2.2.1 (3); Tabelle 4-1; 4.3.1.3 ¢)
-, modale 2 (4)

Dampfungsverhaltnis 2 (5)

Dampfungswerte 4.2.2.1 (3); Tabelle 4-1; 4.3.1.3 c¢); Tabelle
4-2;5.3.2;5.4.1(3)

Dokumentation 5.7

Einhullende (Spektren) 3.10 (2); 4.2.2.3; 4.3.2.2.1 (2) b)
Eintrittshaufigkeit 3.8 (2) b)

Ersatzlast (en), statische 4.3.2.4

Ersatzverfahren 4.2.2.1 (1) c); 4.2.2.1 (3); 4.3.2.1;4.3.2.4

Flussigkeit (en) (in Komponenten) 4.3.1.4
Frequenz (en) 3.5 (3); 4.2.2.1 (2)b); 5.3.2b); 5.3.5 (1), (2);
54222

Frequenzen, charakteristische 2 (6); 5.3.2 b)
Funktion, sicherheitstechnische 3.1 (2); 3.8 (1)

Funktionsfahigkeit 2 (7); 3.8 (2) ¢); 4.3.1.3 ¢); 4.4.2.1.2 (2) b);
4.42.4,553;56 (1)

Gleiten (Komponenten) 4.4.2.3.2

Grenzfrequenz, obere 2 (8); 3.5 (3) a); 4.3.2. 1; 4.3.2.2.1 (4);
43.2.4,53.2;5.4.2.2.2 (4),(9);54.2.23 (3), (5
-, untere 2 (9); 5.4.2.2.3 (3)

Hebezeuge (s. a. Krane) 3.8 (4)
Integritat 3.8 (2) b), ©), (4); 4.4.2.1.3 (3), (4); 4.4.2.4 (3); 5.5.3

Kippen (Komponenten) 4.4.2.3.2
Klasse 1 3.1 (2); 3.4,3.8 (4); 4.4.2.1.2;4.4.2.1.3
Klasse 11 3.4; 3.8 (4); 4.4.2.1.3
Komponenten, aktive 3.8 (2) c); 4.3.1.3 c¢); Tabelle 4-2
-, passive 3.8 (2) ¢); 4.4.2.4 (3) ¢)
-, starre 4.3.2.4

Kontrollfrequenz (en) 3.5 (3); 5.3.2
Kontrollpunkt (e) 3.5 (3)
Krane (s. a. Hebezeuge) 4.4.2.1.3 (2); Anhang A 1

Lebensdauer 3.8 (2) b)
Modellabbildung 4.3.1; 4.5

Nachweise, experimentelle 5; 5.2 (1); 6.1; 6.2; 6.3
-, rechnerische 4;4.4.2.4 (1); 6.1, 6.2; 6.3

Nachweismethoden 3.21; 5.3.1 (4)

Nachweisschritte 3.2; 3.9; 5.6

Nachweisverfahren 3.2

Normalbetrieb 3.4; 4.3.1.4 (1)

Nullperiodenbeschleunigung (s. a. Starrkérperbeschleuni-
gung) 2 (8), (10), 5.6 (2)

Plausibilitéatsbetrachtung 3.6 (4); 3.7 (5); 3.8 (7); 6.1, 6.3
Prifanregung (en) 5.3.3; 5.3.4; 5.3.5; 5.3.6; 5.4.2.3 (3)
Prifantwortspektrum 2 (11); 5.4.2.2.2
Priifbeschleunigung 5.4.2.2.2 (9); 5.4.2.2.3 (5)

Quadratwurzelmethode 3.10 (3); Bild 4-3; 4.3.2.2.2; 4.3.2.3;
4.3.2.4

Reaktorsicherheitsbehalter 4.4.2.1.2 (3)
Relativverschiebungen 3.10; 4.3.2.2.1 (3); 4.4.2.1.1

Sicherheitsfaktor 4.4.2.3.2
Standort 3.5; 3.6 (1); 4.5 a)

Standsicherheit 3.8 (2) a), ¢), (4); 4.4.2.1.3 (1), (4); 4.4.2.3;
5.5.3

Starrkdrperbeschleunigung 2 (10); 4.3.2.2.1 (4); 5.4.2.2.2 (4),
(9); 5.4.2.2.3 (5)

Storfallfolgelasten 3.4
Stutzkonstruktionen 4.4.2.1.2 (1) c), (2) c)
Systemanalyse, mechanische 3.7; 4.3; 5.4

Uberlagerung (Lasten) 3.4; 3.5 (2); 4.2.2.2; 4.3.2.2.2; 4.3.2.3;
43.2.4,4.42.1,5.3.3 (2)

Verformungsbeschrankung 3.8 (2) ¢); 4.4.2.1.2 (4) c), d);
4.4.2.1.3 (5)

Vollastbetrieb 3.4; 4.3.1.3; 4.3.1.4 (1)
Wechselwirkung 4.3.1.2

Zeitverlauf (Zeitfunktion(en)) 2 (1); 3.5; 4.2.2; 4.3.2.1; 4.3.2.3;
5.3.1(2);5.3.6 ¢); 5.4.2.2.3; 5.6 (2)



	Inhalt
	Grundlagen
	1	Anwendungsbereich
	2	Begriffe
	3	Grundsätzliche Anforderungen
	3.1	Auslegung
	3.2	Nachweisverfahren
	3.3	Nachweismethoden
	3.4	Überlagerung
	3.5	Erdbebenanregung am Standort
	3.6	Ermittlung der Anregung am Aufstellort
	3.7	Mechanische Systemanalyse
	3.8	Beanspruchungsanalyse
	3.9	Zusammenfassung mehrerer Nachweisschritte
	3.10	Relativverschiebungen

	4	Rechnerische Nachweise
	4.1	Allgemeines
	4.2	Ermittlung der Anregung am Aufstellort
	4.2.1	Allgemeines
	4.2.2	Dynamische Rechenverfahren

	4.3	Mechanische Systemanalyse
	4.3.1	Modellabbildung zur Erfassung der Systemeigenschaften
	4.3.2	Ermittlung der Belastungen

	4.4	Beanspruchungsanalyse
	4.4.1	Beanspruchungsermittlung
	4.4.2	Zulässigkeitsnachweis

	4.5	Zusammenfassung mehrerer Nachweisschritte

	5	Experimentelle Nachweise
	5.1	Nachweisziel
	5.2	Anforderungen an den Prüfling
	5.3	Anforderungen an die Anregung
	5.3.1	Belastung
	5.3.2	Spektrenvergleich
	5.3.3	Achsen der Anregung
	5.3.4	Querbewegungen
	5.3.5	Anforderungen an einzelfrequente Prüfanregungen
	5.3.6	Experimentelle Verfahren für die Prüfanregung

	5.4	Mechanische Systemanalyse
	5.4.1	Ermittlung von Systemeigenschaften und Kennwerten (Nachweisschritt A-B gemäß Bild 3-1)
	5.4.2	Ermittlung der Belastungen (Nachweisschritt B-C gemäß Bild 3-1)

	5.5	Experimentelle Beanspruchungsanalyse
	5.5.1	Allgemeines
	5.5.2	Beanspruchungsermittlung:�(Nachweisschritt C-D gemäß Bild 3-1)
	5.5.3	Zulässigkeitsnachweis: Standsicherheit, Integrität Funktionsfähigkeit�(Nachweisschritt D-E gemäß Bild 3-1)

	5.6	Zusammenfassung mehrerer Nachweisschritte
	5.7	Dokumentation

	6	Alternative Nachweismöglichkeiten
	6.1	Allgemeines
	6.2	Nachweise durch Analogiebetrachtung
	6.3	Plausibilitätsbetrachtung

	Anhang A ��Krane und deren Stahltragwerke
	A 1	Allgemeines
	A 2	Lastüberlagerung
	A 3	Zulässige Spannungen in Bauteilen
	A 4	Zulässige Spannungen in Schweißnähten
	A 5	Zulässige Spannungen in Schrauben

	Anhang B ��Zusammenstellung der verwendeten Formelzeichen und Abkürzungen
	Anhang C ��Bestimmungen auf die in dieser Regel verwiesen wird
	Stichwortverzeichnis



